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VI Vorwort

Fortschritt braucht Wissen!

Leitungsbauer tragen Verantwortung für den Ausbau und Erhalt unserer unterirdischen 
Lebensadern. Sie sorgen für eine sichere Versorgung mit Gas, Wasser, Strom, Fernwärme 
sowie mit Daten. Gleichzeitig bauen sie die Infrastrukturen für eine flächendeckende Digi
talisierung aller gesellschaftlichen Lebens und Arbeitsbereiche sowie für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Energie, Wärme und Mobilitätswende. Damit bilden die fachliche Expertise 
und das technische Knowhow des Leitungsbaus die Grundlage für eine große Vielzahl aktu
ell anstehender generationenübergreifender Entwicklungsprojekte hierzulande. Vor diesem 
Hintergrund ist das berufliche Umfeld des Leitungsbaus derzeit von Komplexitätssteigerun
gen geprägt, wie wir sie vielleicht noch niemals zuvor gesehen haben. Über die altbekannten 
und neuen baulichen Aufgaben hinaus resultiert ein entscheidender Paradigmenwechsel 
aus der Notwenigkeit, nicht mehr ausschließlich in singulären Sektoren zu denken, zu planen 
und zu bauen. Viel wichtiger ist es, ein integriertes Verständnis von einem zukunftsfähigen 
Zusammenspiel und einer intelligenten Kopplung einzelner Sektoren zu entwickeln und um
zusetzen. Somit ist eine zielgerichtete Transformation der Bestandsnetze ein essenzieller 
Spiegelstrich auf der ToDoListe der Branche. Hierzu zählt die technische Vorbereitung 
der Gasleitungen für den Transport von grünem Wasserstoff oder weiterer klimaneutraler 
Gase. Neu hinzu kommt auch der Bau von Kohlendioxidleitungen, um CO2 aus Abscheide
prozessen zu transportieren (CCS/CCU). All das erweitert die berufliche Bandbreite des 
Leitungsbaus. Denn es macht die Arbeit im Gesamtkontext eines integrierten Energiesys
tems und einer tragfähigen kommunalen Wärmeplanung – auch unter Berücksichtigung 
technologischer Optionen rund um Fern und Nahwärmenetze, H2readyGaskraftwerke 
und klimaneutraler Gase – weitaus vielschichtiger.

Aber das ist bei Weitem nicht alles. Berücksichtigt werden müssen bei all dem auch die 
gestiegenen Anforderungen einer oftmals europäisch harmonisierten Regulatorik, zu
nehmende administrative und dokumentarische Vorgaben oder der sichere Umgang mit 
Automatisierung und einer modernen Maschinen und Bauverfahrenstechnik. Auch die 
fortschreitende Digitalisierung des Leitungsbaus, die Adaptation moderner Planungs und 
Organisationstools unter Berücksichtigung von BIM (Building Information Modeling) und 
Lean Management gilt es, für die Baupraxis erfolgreich umzusetzen. Das sind viele dicke 
Bretter, die der Leitungsbau auf dem Weg eines zukunftsfähigen Wandels zu bohren hat. 
Und zweifellos können nur diejenigen mithalten, die stets über einen aktuellen Wissensstand 
verfügen. 
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Vorwort VII

Das nun in fünfter, überarbeiteter Auflage vorliegende Handbuch „Netzmeister“ ist ein we
sentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Wissenstransfers und hat inzwischen nicht nur 
für Netzmeister den Status einer Bibel. Das Handbuch ist ein umfangreiches technisches 
Kompendium für Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung der Gas, Wasser und Fernwär
merohrnetze. Es gibt einen ausführlichen Überblick über das technische Regelwerk, das 
der Netzmeister kennen und anwenden muss. Damit ergänzt das Standardwerk für techni
sches Grundwissen den vom Berufsförderungswerk des Rohrleitungsbauverbandes (brbv) 
angebotenen Lehrgang inhaltlich und ist ein effizientes Instrument zur Prüfungsvorberei
tung. Gleichzeitig ist das Handbuch „Netzmeister“ für die Weiterbildungsangebote anderer 
Anbieter eine sinnvolle Begleitung, da Experten des Leitungsbaus wichtige Fragen für die 
Tätigkeit des technischen Betriebspersonals im Rohrnetz umfassend und praxisorientiert 
abbilden. Dies macht die aktuelle Ausgabe wieder zu einem deutlichen Beleg dafür, dass 
ein Wissenspool, der sich aus verschiedenen Quellen speist, einen wesentlichen Mehrwert 
für alle Beteiligten generiert.

Aber diese Zusammenstellung ist viel mehr als ein Lehrwerk. Als ein „dickes Buch“ spiegelt 
sie die zuvor genannten „dicken Bretter“ unserer Branche wider und stellt zugleich ein
drucksvoll unter Beweis, was alles im Berufsbild des Netzmeisters und des Leitungsbauers 
steckt: eine Fülle vielfältiger, abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Tätigkeiten für 
Fortschrittmacher! Dies macht das gedruckte Standardwerk zu einer optimalen Ergänzung 
der rbvImagekampagne #pipeline31, die in bewegten Bildern zeigt, was Fortschrittmacher 
alles draufhaben.

Selbstverständlich ist auch die fünfte, überarbeitete Auflage das Ergebnis einer erfolg
reichen Kooperation der technischen Verbände der Branche und dem Institut für Rohrlei
tungsbau an der Fachhochschule Oldenburg e.V. (iro). Eine gelungene Zusammenarbeit, die 
darauf abzielt, Qualitätsstandards abzubilden und festzuschreiben und Wissen zu mehren. 
All dies dient dem gemeinsamen Ziel unserer Branche, Zukunft zu schaffen und den Lei
tungsbau dauerhaft erfolgreich und wettbewerbsfähig zu machen.

Glückauf!

Dr. Ralph Donath 
Präsident des Rohrleitungsbauverbandes e.V. (rbv)



VIII Grußwort

Niemals zuvor war in der uns bekannten Vergangenheit der Veränderungsdruck auf die so 
lieb gewonnenen Lebensgewohnheiten so hoch wie in dieser Zeit. Eine Reihe von Notwen
digkeiten infolge sich auftürmender mittlerer oder großer Krisen bestimmt das Denken und 
Handeln in allen Teilen der Gesellschaft. In kürzester Zeit sollen einschneidende Verände
rungen in der Mobilität, in den Ernährungsgewohnheiten, in der Art zu wohnen und zu heizen 
oder sich zu kleiden vollzogen werden. Arbeitswelten wandeln sich rasant, getrieben von 
den Bestrebungen um die fortschreitende Digitalisierung und – gerade aktuell – dem Einsatz 
Künstlicher Intelligenz. Wir leben in einer sich immer schneller dynamisierenden Welt und 
sind vielen Herausforderungen ausgesetzt, die manch einem die Orientierung rauben und 
viele Menschen überfordern können.

Wesentliche Ursache für die laufenden und noch anstehenden Wandlungsprozesse sind 
die immer deutlicher zu spürenden Auswirkungen des weltweiten Klimawandels. Viele Fol
gen der schnellen Erderwärmung sind nicht mehr rückgängig zu machen, wir werden nur 
reagieren können. Und hier kommt der bislang so verlässlich funktionierenden Infrastruktur 
eine besondere Bedeutung zu.

Die grundlegende Umstellung der Energieinfrastruktur hat in hohem Tempo begonnen. Mit 
der Förderung der Wärmepumpe bei gleichzeitiger Abkehr von fossilem Erdgas muss das 
Stromnetz ausgebaut, verstärkt werden. Für den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur 
werden außerdem neue Transportleitungen benötigt. Erdgasversorgungsleitungen müssen 
sukzessive auf Wasserstoff oder beimischungen umgestellt – oder stillgelegt – werden. 
Fern bzw. Nahwärme reüssiert da, wo es sinnvoll ist.

Die Trinkwasserversorgung wird in Erwartung heißer, trockener Sommer nicht immer hin
reichende Kapazität aus regionalen Ressourcen haben. Die Vernetzung von Versorgungs
gebieten mittels Fernwasserleitungen wird dort notwendig werden, wo Reserven zur Neige 
gehen oder Entnahmelizenzen ausgeschöpft sind. Anpassungen an veränderte Verbrau
chermuster infolge langer Hitzeperioden sind insbesondere im enger besiedelten Raum, 
im Verteilnetz, erwartbar.

Die Niederschlagsereignisse werden extremer, soll heißen: Punktuell sind in kürzester Zeit 
große Niederschlagsmengen möglich, mit all den Folgen, die in jüngerer Vergangenheit 
bereits erlebt wurden. In den Städten werden zunehmend Überflutungsszenarien auftreten, 
in ländlichen Räumen in den Senken, Tälern sind plötzliche Hochwassermassen möglich.
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Grußwort IX

Auf Sie, auf die Fachleute der unterirdischen Infrastrukturen, wartet also jede Menge Arbeit. 
Ob in der Fernwärme, ob in der Entwässerung, ob in der Gasversorgung oder der Trinkwas
serversorgung – überall sind neue Herausforderungen entstanden, ohne dass die bisherigen 
Aufgaben an Bedeutung verloren haben.

Dem Rohrleitungsbauverband e.V. als Herausgeber des Handbuchs „Netzmeister“ in seiner 
fünften Auflage mit seinen ausgewählten Autoren ist es erneut gelungen, die wesentlichen 
Punkte für die Tätigkeit des technischen Betriebspersonals im Rohrnetz umfassend und 
praxisorientiert zusammenzufassen. Allein schon durch diese eingebrachte Expertise ist 
das Handbuch unumstritten das Standardwerk für die Instandhaltung der Gas, Wasser und 
Fernwärmerohrnetze in unserer Zeit.

Wer also mit dem Bau, vor allem aber mit dem Betrieb von Rohrleitungen – in welcher Sparte 
auch immer – zu tun hat, findet in dieser fünften Auflage in kompakter Form technisches Wis
sen, um schnell und verbindlich Entscheidungen treffen zu können. Es sollen keine Normen 
ersetzt werden, es soll keine ausführliche Planung obsolet werden, nein, das vorliegende 
Werk ist ein Handbuch, ein Kompendium des aktuellen technischen Wissens der Branche 
zur schnellen, aber verlässlichen Nutzung.

Eine besondere Bedeutung kommt der vorliegenden Ausgabe in der Aus und Weiterbildung 
zu. Berufseinsteiger finden in knapper und gleichzeitig umfassender Form das Wichtigste 
zum Nachschlagen im handlichen Format. Die unzähligen Verweise auf weitere Informati
onsquellen, auf die entsprechenden Normen, Merkblätter oder Arbeitsblätter der einschlä
gigen Verbände erleichtern den Lernenden den Weg durch die für den Einsteiger oft un
übersichtlich scheinende Fachliteratur.

Für die Erstellung der vorliegenden Neuauflage ist viel Mühe aufgewendet worden. Beson
derer Dank gebührt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des rbv, die sich dem Rohrlei
tungsbau und dem dazugehörenden Rohrleitungstiefbau verbunden fühlen. Sie leisten Jahr 
für Jahr, Lehrgang für Lehrgang einen bedeutenden Beitrag zur Aus und Weiterbildung 
und tragen damit maßgeblich zur Erhöhung der Qualität in der Ausführung bei. Weiterhin 
gebührt allen Autoren, die zum Gelingen des Buches beigetragen haben, großer Dank. Für 
die Praktiker aus der Branche wird das Werk ein enger und wertvoller Begleiter im berufli
chen Alltag werden.

Prof. Dipl.Ing. Thomas Wegener 
Institut für Rohrleitungsbau Oldenburg (iro)
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1. Qualitätssicherung und Qualifikation

1.1 Technisches Sicherheitsmanagement für Versorgungsunternehmen

1.1.1 Einleitung
Von Netzbetreibern wird der wirtschaftliche, sichere und umweltverträgliche Betrieb von 
Gas und Wassernetzen erwartet.
Im Interesse der Kunden und unter besonderer Beachtung der Anforderungen der An
reizregulierung rückt die Frage der Wirtschaftlichkeit der Versorgung zunehmend in den 
Mittelpunkt der Diskussion. Gemeint sind damit im Allgemeinen Veränderungsprozesse im 
Zusammenhang mit Effizienzsteigerung und Kostensenkung, ohne dabei jedoch die Qualität 
und Sicherheit der Versorgung zu vernachlässigen.
Die dauerhafte Gewährleistung gleichbleibend hoher Qualität und ausgeprägter Sicher
heit – auch bei sich ändernden Randbedingungen – sind Gründe für ein Technisches Si
cherheitsmanagementsystem.

1.1.2 Qualität und Sicherheit
Der Einsatz von Bauteilen, Materialien und Verfahren mit jeweils vorhandener DVGWPrüf
kennzeichnung ist ebenso selbstverständlich wie die Zusammenführung einzelner geprüfter 
Komponenten zu optimalen, aber aufeinander abgestimmten Systemen. Die Einhaltung des 
DVGWRegelwerkes bei Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung von Netzen und Anlagen 
steht sowohl für das Versorgungsunternehmen selbst als auch für die beauftragten Dienst
leister oder Marktpartner außer Frage. Das DVGWRegelwerk stellt also den auf freiwilliger 
Basis entstandenen, anerkannten Rahmen für qualitäts und sicherheitsbewusstes Handeln 
im Gas und Wasserfach dar. Das Energiewirtschaftsgesetz und die Trinkwasserverordnung 
unterstreichen die Bedeutung des DVGWRegelwerkes durch die Forderung der Einhaltung 
der anerkannten Regeln der Technik.
Qualität und Sicherheit, als besonderes Qualitätsmerkmal, sind aber nicht allein das Er
gebnis der Einhaltung von anlagen oder vorgangsbezogenen Vorschriften und Regeln, 
sondern auch im starken Maße abhängig von Aufbau und Ablauforganisation, Qualifikation 
und Ausstattung der Mitarbeiter sowie von Maßnahmen zur Steuerung und Dokumentation 
der Gesamtzusammenhänge.
Zur Gewährleistung der sicheren Organisation und damit zur Vermeidung von Organisati
onsverschulden stellen die DVGWArbeitsblätter G 1000 und W 1000 „Anforderungen an 
die Qualifikation und die Organisation von [Gas bzw. Wasserversorgungsunternehmen]” 
die zu beachtenden Vorgaben dar [1].
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1 1.1.3 Organisation
Organisation ist neben dem organisatorischen Aufbau des Gesamtunternehmens die plan
mäßige Gestaltung und Durchführung von Arbeitsprozessen.
Durch vorausschauende und geplante Organisation sind Teilprozesse untereinander so 
abzustimmen, dass im Ergebnis die gesetzlichen Vorgaben und technischen Regeln einge
halten werden. Darüber hinaus kann durch eine gute, optimierte Organisation der interne 
Arbeitsaufwand bzw. Reibungsverluste minimiert sowie das wirtschaftliche Ergebnis durch 
die damit erreichte Effizienz positiv beeinflusst werden.
Eine ganzheitliche, gleichberechtigte Betrachtung aller Abläufe mit transparenten Schnitt
stellen zwischen den Organisationseinheiten ist die Voraussetzung für eine gute, sichere 
Organisation [2].

1.1.3.1 Organisationsverschulden
Ist eine Versorgungsanlage entsprechend dem DVGWRegelwerk gebaut worden und wird 
sie nachweislich entsprechend dem Regelwerk betrieben, kann im Schadensfall von der 
Einhaltung der rechtlich verbindlichen Regelungen ausgegangen werden.
Entspricht auch die Organisation nachweislich den allgemeinen Grundsätzen und den 
speziellen Anforderungen des DVGWRegelwerkes wird im Schadensfall der Vorwurf des 
Organisations verschuldens gegenüber der Unternehmensleitung vermieden.

1.1.3.2 Organisationsgrundsätze
Im Rahmen der Organisation sind vier Pflichten des Unternehmens zu erfüllen.
 » Auswahlpflicht:

 › Das richtige, qualifizierte Personal
 › In ausreichender Anzahl an den richtigen Stellen
 › Mit den benötigten Kompetenzen/Verantwortlichkeiten.

 » Anweisungspflicht:
 › Betriebsabläufe eindeutig und einheitlich festschreiben
 › Klare und unzweifelhafte Zuständigkeiten und Anweisungen
 › Schnittpunkte eindeutig festlegen.

 » Überwachungspflicht:
 › Regelmäßige und umfassende Überprüfung, ob die ausgeführten Arbeiten nach 

den beschriebenen Abläufen ausgeführt werden.
 » Dokumentationspflicht:

 › Dokumentation der Auswahl und Anweisung
 › Dokumentation der Arbeiten
 › Dokumentation der Überwachung.

Die Einhaltung dieser Grundsätze nicht nur einmalig bei der Erstellung, sondern laufend 
unter Einbeziehung der sich ändernden Rahmenbedingungen und Anforderungen, gewähr
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leistet die dauerhafte Qualität und Sicherheit der Organisation, bedeutet aber auch die 
Einführung und dauerhafte Nutzung entsprechender ManagementInstrumente.

1.1.3.3 Managementsysteme
Zur Vermeidung qualitäts und sicherheitsrelevanter Defizite, insbesondere bei sich ändern
den Randbedingungen wie
 » Umstrukturierungen in Unternehmen,
 » Dienstleistereinsatz und wechsel,
 » Regelwerksänderungen,
 » Gesetzesänderungen, z. B. Anforderungen der Bundesnetzagentur,
 » Kostensenkungsmaßnahmen,
 » Einführung neuer Techniken, Verfahren, Systeme

ist die Systematisierung, d. h. die Einführung von Qualitäts bzw. Sicherheitsmanagement
systemen zielführend.

Qualitätsmanagementsystem (QM-System)
QMSysteme sind in DIN EN ISO 9001:201511 für Industrie, produzierendes Gewerbe und 
den Dienstleistungsbereich genormt.

Bild 1.1: Prozessmodell – Beispiel
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1 Bei der zugrunde liegenden prozessorientierten Betrachtung sind allgemeingültige Vorga
ben für Struktur und Inhalt des Managementsystems enthalten. Neben der Beibehaltung 
der Qualität und Sicherheit sind die wesentlichen Ziele eines QMSystems bzw. Gründe für 
die Einführung [2]:
 » Analyse und Verbesserung der Arbeitsprozesse
 » Sicherung des UnternehmensKnowhow
 » Verringerung der Haftungsrisiken für Führungskräfte in Unternehmen
 » Vertrauensbildung und positives Marketing.

Bestandteile des QMSystems sind Handbuch, Richtlinien und Anweisungen, in denen die 
Organisation, die Abläufe, Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche transparent dar
gestellt sind.

Sicherheitsmanagementsysteme
Im Bereich der Versorgung mit Gas und Wasser stellt die Sicherheit ein besonderes Quali
tätskriterium dar. Neben der Sicherung der langfristigen, nachhaltigen Versorgung sind die 
Sicherheit gegen Ausfall der Versorgung, gegen Manipulation, die technische Sicherheit 
von Materialien, Verfahren, Systemen und die Organisationssicherheit als wesentliche Teil
bereiche zu betrachten.
Zur Berücksichtigung der Besonderheiten im Gas und Wasserfach und unter Einbezie
hung des DVGWRegelwerkes, mit ausdrücklichem Hinweis auf die Arbeitsblätter G 1000 
und W 1000 hat der DVGW ein „technisches Sicherheitsmanagementsystem“ (TSM) als 
Hilfsmittel entwickelt und unterstützt hiermit gezielt das eigenverantwortliche Handeln der 
Versorgungsunternehmen.

1.1.4 Technisches Sicherheitsmanagement des DVGW

1.1.4.1 DVGW-Regelwerk
Zur Einhaltung der an Versorgungsunternehmen gestellten Qualitäts und Organisations
anforderungen wurden vom DVGW Regelwerke und Instrumente geschaffen, die es dem 
technischen Bereich ermöglichen, darauf aufbauend ein Managementsystem zu installieren 
– das Technische Sicherheitsmanagement.
Basis für das Technische Sicherheitsmanagement des DVGW sind die DVGWArbeitsblätter
 » G 1000 „Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Unternehmen für 

den Betrieb von Anlagen zur leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit Gas 
(Gasversorgungsanlagen)“, 092020, und

 » W 1000 „Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Trinkwasserver
sorgern “, 082022.

Dazugehörige detaillierte Leitfäden („Leitfaden zur internen Überprüfung der Organisations 
und technischen Sicherheit im Rahmen der G 1000“, „Leitfaden zur Organisationsüberprü
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fung nach W 1000“) ermöglichen den Unternehmen, in einem ersten Schritt die Aufbau und 
Ablauforganisation im Wege der Selbsteinschätzung systematisch zu prüfen.
Eine Regelwerksübersicht zur G 1000 bzw. W 1000 ist in Bild 1.2 dargestellt.

1.1.4.2 Aufbau- und Ablauforganisation
Sowohl die Aufbau als auch die Ablauforganisation bzw. die Festlegung der Prozessabläufe 
nach G 1000 bzw. W 1000 muss im Versorgungsunternehmen eindeutig sein. Die Kompe
tenzen sowie die Prozessabläufe und alle innerbetrieblichen und auch außerbetrieblichen 
Kooperationsbeziehungen (Schnittstellen zu Fremdunternehmen) müssen klar geregelt und 
dokumentiert sein (Bild 1.3).
Die Anwendung und Wirksamkeit der im Unternehmen geltenden Regelungen sind in ange
messenen Zeitabständen regelmäßig zu überprüfen. Zeigen sich Mängel in der Organisation 
bzw. Umsetzung, sind unverzüglich Änderungen vorzunehmen. Diese Überwachungs und 
Kontrolltätigkeiten sind entsprechend zu dokumentieren.
Die Anforderungen an eine geeignete Aufbauorganisation ergeben sich aus Gesetzen, Vor
schriften, Verordnungen bzw. – allgemein ausgedrückt – aus den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik, hier insbesondere das DVGWRegelwerk.
Die Aufbauorganisation muss gemäß den DVGWArbeitsblättern G 1000 und W 1000 ein
deutig und überschneidungsfrei sein.

Bild 1.2: Bausteine des TSM in der Gas und Wasserversorgung [3]
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1 

Folgende Punkte gehören zu einer guten Organisation:
 » Klare Aufbau und Ablauforganisation
 » Aufgabenverteilung, ggf. im Rahmen von Stellenbeschreibungen
 » Kompetenzen und Verantwortlichkeitsbeschreibung der Führungskräfte
 » Unterschriften und Vertretungsregelungen
 » Bereitschaftsdienstorganisation
 » Beauftragtenwesen
 » Betriebs und Dienstanweisungen.

1.1.4.3 Anforderungen an das Personal

Allgemeines
Die Verantwortung für das Versorgungsunternehmen trägt grundsätzlich die Unternehmens
leitung. Sie kann die Verantwortung für einzelne oder mehrere Aufgaben und Tätigkeitsfelder 
jedoch auch auf eine oder mehrere Personen übertragen. Diese Mitarbeiter müssen allerdings 
ausreichend qualifiziert sein, um die ihnen übertragenen Aufgaben auch erfüllen zu können.

Gasversorgung
Gasversorgungsunternehmen bzw. heute Gasnetzbetreiber (GVU) unterscheiden gemäß 
G 1000 zwischen Technischer Führungskraft und Technischen Fachkräften. Das GVU muss 

Bild 1.3: Aufbau und Ablauforganisation
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mindestens eine verantwortliche technische Führungskraft benennen, sofern nicht die ge
samte technische Betriebsführung eines GVU vergeben wird. Die technische Führungskraft 
muss über die erforderlichen qualifizierten Fachkenntnisse zur Errichtung und/oder zum 
Betrieb von Gasversorgungsanlagen verfügen. Im GVU muss sie entsprechende Weisungs
befugnis und Vorspracherechte bei der Geschäftsführung besitzen.
Die technischen Fachkräfte sind zuständig für die Durchführung der Planung, des Baus, des 
Betriebs und der Instandhaltung der Gasversorgungsanlagen (Bild 1.4).

Wasserversorgung
Im Bereich Wasserversorgungsunternehmen hat der DVGW seine Empfehlungen für die 
Qualifikationsanforderungen an das verantwortliche Personal in Abhängigkeit von der An
lagengröße zum Beispiel im Arbeitsblatt W 1000 gegeben. Es wird davon ausgegangen, 
dass die technische Leitung eines kleinen Versorgungsunternehmens ohne eigene Wasser
aufbereitung auch von einem sogenannten „Wasserwart” wahrgenommen werden könnte.
Aufwendigere und optimierte Wasseraufbereitungs und Betriebsverfahren, die Einführung 
neuer Technologien und Materialien und Änderungen behördlicher Vorgaben über Sicher
heit, Hygiene und Umweltschutz erfordern höhere Qualifikationsebenen [3].
Daher sind die Anforderungen an das technisch verantwortliche Personal im Rahmen des 
DVGWArbeitsblattes W 1000 neu festgelegt worden.

Bild 1.4: Anforderungen an das Personal nach DVGWArbeitsblatt G 1000
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1 1.1.4.4 Bereitschaftsdienst
Versorgungsunternehmen müssen Bereitschaftsdienste organisieren und unterhalten. Die 
rechtliche Verpflichtung ergibt sich für Gasversorgungsunternehmen (GVU) aus § 4, § 11, 
§ 16 und § 49 Energiewirtschaftsgesetz; für Wasserversorgungsunternehmen leitet sich 
diese Verpflichtung aus § 5 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Wasser
versorgung von Tarifkunden (AVBWasserV) ab.
Die Organisation des Bereitschaftsdienstes muss sicherstellen, dass jederzeit Störungsmel
dungen entgegengenommen und unverzüglich Entstörungsmaßnahmen eingeleitet werden 
können. Dies erfordert die Einrichtung einer Meldestelle und eines Bereitschaftsdienstes.
Neben körperlicher Tauglichkeit und Zuverlässigkeit müssen die Fachkräfte im Bereit
schaftsdienst über Orts und Netzkenntnisse verfügen, die einschlägigen Vorschriften ken
nen und einen Führerschein besitzen. Der Bereitschaftsdienst muss über eine entsprechen
de technische Ausrüstung sowie über geeignete Kommunikationsmittel verfügen, sodass 
ein entsprechender Informationsaustausch mit der Meldestelle stattfinden kann.
Alle Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst sind regelmäßig, jedoch mindestens einmal jährlich 
zu schulen. Die Schulung ist zu dokumentieren.
Innerhalb des DVGW sind die genauen Vorgaben im Arbeitsblatt GW 1200 „Grundsätze 
und Organisation des Bereitschaftsdienstes für Gas und Wasserversorgungsunterneh
men” enthalten.
Diese sind unter Beachtung der DVGWArbeitsblätter G 1000 bzw. W 1000 sowie der be
rufsgenossenschaftlichen DGUVRegel 100500, Kapitel 2.31 [4], umzusetzen (siehe auch 
DGUVInformation 203090 [5]).

1.1.4.5 Beauftragtenwesen im Unternehmen
Gas und Wasserversorgungsunternehmen haben gemäß dem gesetzlichen – aber auch 
entsprechend dem DVGWRegelwerk – schriftlich Personen zu bestellen/benennen/be
auftragen.
Nachfolgend werden einige wesentliche Funktionen exemplarisch aufgezählt:
 » Technische Führungskräfte/Fachkräfte gemäß DVGWArbeitsblatt G 1000 / W 1000
 » Sachkundige gemäß z. B. DVGWArbeitsblättern G 490, G 495
 » Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Arbeitssicherheitsgesetz)
 » Sicherheitsbeauftragte (Sozialgesetzbuch VII)
 » Gefahrgutbeauftragte (Gefahrgutbeauftragtenverordnung)
 » Abfallbeauftragte.

1.1.4.6 Beauftragung Dritter
Aufgaben und Tätigkeiten, die nicht durch das VU selbst ausgeführt werden, können durch 
Dritte wahrgenommen werden. Der Unternehmer bzw. der von ihm Beauftragte hat seine 
Überwachungs und Anweisungspflicht wahrzunehmen. Es empfiehlt sich, sofern nicht vor
geschrieben, diese schriftlich zu beauftragen.
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Bei vom DVGW zertifizierten Fachfirmen kann das VU als Auftraggeber zunächst davon 
ausgehen, dass diese für die entsprechende Tätigkeit geeignet sind. Sie müssen dennoch 
im Rahmen der sogenannten verkürzten Verkehrssicherungspflicht überwacht werden. Die 
Überwachungstätigkeit ist zu dokumentieren.

1.1.4.7 Fortbildung und Unterweisung
Fachpersonal ist zur beruflichen Fortbildung gemäß Arbeitsblätter G 1000 / W 1000 ver
pflichtet, um so mit den aktuellen technischen Regeln und Richtlinien vertraut zu sein.
Das VU muss daher sicherstellen, dass alle Mitarbeiter entsprechend ihren Aufgaben über 
den jeweils aktuellen Stand der für sie gültigen Rechtsvorschriften, Unfallverhütungsvor
schriften, Technischen Regeln und unternehmensinternen Anweisungen informiert und 
unterwiesen sind.

1.1.4.8 Betriebs- und Dienstanweisungen
Zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen bzw. des Standes der Technik können 
Dienstanweisungen dienen. Sie enthalten spezifische Angaben und Vorgaben oder Hinweise 
zur Vorgehensweise, zum Beispiel im Störfall. Sie sind schriftlich festzulegen.
Im Folgenden sind einige Betriebsanleitungen exemplarisch genannt:
 » Bereitschaftsdienstorganisation
 » Verhalten bei Gas im Haus
 » Umgang mit Gefahrstoffen
 » Störfallmanagement.

1.1.4.9 Umsetzung
Zum Umsetzung der Forderungen der Arbeitsblätter G 1000 und W 1000 wurden als Hilfs
mittel Leitfäden (Gas und Wasser) zur Selbsteinschätzung zur Verfügung gestellt. Die Leit
fäden enthalten jeweils rund 330 Fragen und es wird die Aufbau und Ablauforganisation 
des Unternehmens hinterfragt. Dabei orientiert sich der Aufbau an den Abläufen im Unter
nehmen; Querverweise auf die Gliederungen der G 1000 / W 1000 sind gegeben.
Unternehmen, die nach Durcharbeitung des Leitfadens Zweifel an der Einhaltung der For
derungen der G 1000 / W 1000 haben, können auf eine externe Überprüfung durch ein Ex
pertenteam des DVGW zurückgreifen.

1.1.5 Zusammenfassung
Von den Unternehmen wird eine sogenannte „gerichtsfeste“ Organisation gefordert. Basis 
ist die Festlegung einer Aufbau und Ablauforganisation mit Nachweis aller Anweisungs, 
Auswahl, Überwachungs und Dokumentationspflichten. Hierzu gehört die klare Übertra
gung von Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen.
Das TSM des DVGW führt mittels Regelwerk und Leitfäden zur Selbstauskunft zu einer si
cheren Organisation. Wichtig ist, dass der Leitfaden zu den DVGWArbeitsblättern G 1000 / 
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1 W 1000, der die Aufbau und Ablauforganisation im Versorgungsunternehmen im Wege der 
Selbsteinschätzung systematisch durchleuchtet, selbstkritisch bearbeitet wird. Alle Leitfä
den sollen zur Selbsteinschätzung der Unternehmensorganisation dienen.
Die im Regelfall folgende TSMÜberprüfung eines Unternehmens mit Hilfe des Leitfadens 
verschafft
 » Klarheit über die Arbeitsabläufe,
 » sorgt für eine höhere Rechtssicherheit und
 » erschließt somit auch Kostenpotenziale.
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1.2 Qualitätsmanagement und Gütesicherung im Leitungsbau

1.2.1 Grundlagen
Die Globalisierung der Märkte und die damit verbundene Entflechtung der Bereiche Bau und 
Betrieb sowie Handel hat insbesondere in den letzten beiden Jahrzehnten zu gestiegenen 
technischen Anforderungen an Instandhaltung, Erneuerung, Ausbau sowie den hygienisch 
einwandfreien bzw. sicheren sowie wirtschaftlichen Betrieb der Ver und Entsorgungsnetze 
geführt. Mit dem Klimawandel und sich daraus ableitenden Forderungen nach bestmög
licher Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit in Verbindung mit der Transformation der 
Energienetze werden zusätzliche Anforderungen an die Qualität und Gütesicherung im 
Leitungsbau einhergehen. Und nicht zuletzt haben Kundenbeziehungen und insbesondere 
die Kundenzufriedenheit durch sichere Erfüllung der Qualitätsanforderungen einen hohen 
Stellenwert für die Sicherung von Marktanteilen, für die Wettbewerbsfähigkeit und damit 
für die Wirtschaftlichkeit eines Leitungsbauunternehmens.
Auch der technische Fortschritt in Bezug auf Materialien und Prozesse wird in Verbindung 
mit zunehmend höheren Anforderungen an Sicherheit und Hygiene sowie Umwelt und 
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Klimaschutz dazu führen, dass für die damit verbundenen spezifischen Aufgaben im Lei
tungsbau besonders qualifizierte Unternehmen eingesetzt werden müssen. Qualifizierte 
Leitungsbauunternehmen sind daher insbesondere aus den folgenden Gründen besonders 
wichtig:

Fachkenntnisse und Erfahrung
Der Bau von Leitungen erfordert spezifisches Fachwissen und Erfahrung bezüglich der 
unterschiedlichen medien und werkstoffspezifischen Aspekte der Leitungssysteme. Qua
lifizierte Unternehmen verfügen über gut ausgebildete Fachkräfte, die über das notwendige 
Wissen und die Fähigkeiten verfügen, um Leitungsnetze effizient und sicher zu errichten.

Einhaltung von Standards und Vorschriften
Der Bau von Leitungen unterliegt einschlägigen Standards und Vorschriften, um Arbeits 
und Betriebssicherheit, Qualität und Umweltschutz zu gewährleisten. Qualifizierte Unter
nehmen sind mit diesen Standards vertraut und haben Erfahrung darin, sie in ihren Projekten 
umzusetzen. Sie sorgen dafür, dass die Rohrleitungen den geltenden Vorschriften entspre
chen und den erforderlichen Normen gerecht werden.

Effiziente Projektabwicklung
Leitungsbauprojekte erfordern eine präzise Planung, Koordination und Ausführung. Qualifi
zierte Unternehmen verfügen über ein erfahrenes Projektmanagementteam, das in der Lage 
ist, den gesamten Bauprozess effizient zu organisieren und zu überwachen. Dies ermöglicht 
eine vereinbarte Fertigstellung des Projekts und reduziert Kosten sowie Ausfallzeiten.

Sicherheit am Arbeitsplatz
Der Bau von Rohrleitungen kann potenziell gefährlich sein. Qualifizierte Unternehmen ver
fügen über ein stringentes Arbeitssicherheitsmanagement, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer und die Umgebung während des Baus geschützt sind. Sie verfügen auch 
über das erforderliche Wissen, um potenzielle Gefahren zu analysieren und zu minimieren.

Qualitätsarbeit und Langlebigkeit
Leitungsnetze sind ein wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur. Durch qualifizierte Un
ternehmen wird sichergestellt, dass Rohrleitungen fachgerecht sowie mit geeigneten Ma
terialien und Verbindungstechniken errichtet werden. Dadurch werden sowohl Qualität als 
auch Langlebigkeit gewährleistet, was zu geringeren Wartungs und Instandhaltungskosten 
sowie weniger Ausfallzeiten führt.
Qualifizierte Leitungsbauunternehmen werden benötigt, um eine effiziente Projektabwick
lung unter Einhaltung von Regelwerken und Vorschriften durch qualitativ hochwertige Ar
beit zu gewährleisten. Durch die Vereinigung von umfangreichem Fachwissen, umfassen
der praktischer Erfahrung und der Verfügbarkeit der erforderlichen und funktionstüchtigen 



1. Qualitätssicherung und Qualifikation 13

1 technischen Ausrüstung tragen sie dazu bei, Leitungsbauprojekte erfolgreich durchzufüh
ren und eine zuverlässige und langlebige leitungsgebundene Infrastruktur der Sparten Gas, 
Wasser, Abwasser, Fernwärme, Strom und Telekommunikation bereitzustellen.
Für das Erreichen der geforderten Qualität, d. h. der sicheren und systematischen Erfüllung 
der sich aus Gesetzen, Vorschriften und technischen Regelwerken ergebenden Qualitäts
anforderungen, haben sich auch im Leitungsbau seit den 1990er Jahren Managementsys
teme etabliert.
Qualitätsmanagementsysteme haben eine große Bedeutung sowohl für Netzbetreiber (siehe 
Abschnitt 1.1) als auch für Leitungsbauunternehmen. Daher wird die umfassende Erfüllung 
der Anforderungen im Hinblick auf die Qualität und die Kundenzufriedenheit von den als 
verlängerter ausführender Arm der Versorgungs und Entsorgungsträger tätigen Leitungs
bauunternehmen gefordert.
Ein Qualitätsmanagementsystem ist jedoch kein übergreifendes und übertragbares System. 
Vielmehr muss es unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen, in Abhän
gigkeit von den Zielen und den Merkmalen der Produkte und Tätigkeiten auf jedes Unter
nehmen speziell zugeschnitten erarbeitet werden. Nur dann wird es zu den gewünschten 
Effekten führen und nicht dem Selbstzweck dienen. Ein Qualitätsmanagementsystem ist 
daher kein statisches System, das einmal eingeführt und somit festgeschrieben ist, sondern 
es ist als kontinuierlich weiterzuentwickelndes System im Unternehmen einzuführen und 
durchgängig anzuwenden. Hierbei sollte die These „aus Fehlern zu lernen“ höchste Priorität 
haben. Ein gutes Managementsystem definiert sich aus der eigenen Verantwortung und der 
eigenen Verpflichtung den anvertrauten Menschen und Mitarbeitern gegenüber.

1.2.2 Qualitäts- bzw. Gütesicherungssysteme
Qualifizierte Unternehmen können ihre Konformität mit verschiedenen branchenübergrei
fenden Managementsystemen bestätigen lassen, um ihre Qualitätsstandards zu demons
trieren. Beispiele hierfür sind ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltma
nagement), ISO 45001 (Arbeitsschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement) und 
ISO 50001 (Energiemanagement). Diese Zertifizierungen werden von unabhängigen Dritten 
vergeben und erfordern regelmäßige Überprüfungen und Audits, um ihre Gültigkeit auf
rechtzuerhalten.
Für den eigentlichen Leitungsbau gibt es darüber hinaus spezielle medien bzw. spartenspe
zifische Qualitäts und Gütesicherungssysteme. Hierzu gehören insbesondere:
 » Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen gemäß DVGW GW 301 

(A) des Deutschen Vereins des Gas und Wasserfaches e. V. (siehe Abschnitt 1.2.4)
 » Grabenlose Rehabilitation und Neulegung von Gas und Wasserrohrleitungen gemäß 

DVGW GW 302 (A) des Deutschen Vereins des Gas und Wasserfaches e. V. (siehe 
Abschnitte 1.2.5 und 1.2.6)

 » Bau von Fernwärmeleitungen gemäß AGFW FW 601 des Energieeffizienzverbandes für 
Wärme, Kälte und KWK e. V. (siehe Abschnitt 1.2.7)
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 » Leitungstiefbau gemäß DVGW GW 381 (A) (identisch mit AGFW FW 600 und VDEARN 
4220) des Deutschen Vereins des Gas und Wasserfaches e. V. (siehe Abschnitt 1.2.8)

 » Kanalbau gemäß Gütesicherung Kanalbau RALGZ 961 der Gütegemeinschaft Herstel
lung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und kanälen e.V.

 » Kabelleitungstiefbau gemäß VDEARN4221 des Verbandes der Elektrotechnik Elek
tronik Informationstechnik e.V. (VDE). Der Nachweis kann über die Gütesicherung Lei
tungstiefbau RALGZ 962/2 in Verbindung mit RALGZ 962/1 für den Leitungstiefbau 
der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau e.V. oder über eine Zertifizierung nach DVGW 
GW 381  (A)und VDEARN4221 erfolgen.

Spezifische Qualitäts und Gütesicherungssysteme dienen dazu, sicherzustellen, dass der 
Leitungsbau bzw. die grabenlose Rehabilitation und Neulegung den geltenden Standards, 
Vorschriften und Qualitätsanforderungen der betreffenden Regelwerke entspricht. Diese 
Systeme ermöglichen ebenfalls eine unabhängige Konformitätsbewertung. Bei Verstößen 
gegen die Regeln des vereinbarten Systems ist die Gefährdung des extern erteilten Zerti
fikates möglich.

1.2.3 Betriebliches Managementsystem (BMS)
Bei einem betrieblichen Managementsystem (BMS) handelt es sich um ein in Anlehnung an 
ISO 9001 auf die spezifischen Aspekte des Leitungsbaus ausgerichtetes Qualitätsmanage
mentsystem. Es dient zur Darlegung, wie einerseits die Grundanforderungen der Verantwortung 
und der Verpflichtungen eines Unternehmens erfüllt und andererseits die innerbetrieblichen 
Verantwortlichkeiten und Abläufe geregelt werden. Diese sind in Organisationbeschreibungen 
(einschließlich klar definierten Stellenbeschreibungen und Benennungen), Verfahrensanwei
sungen, Arbeitsanweisungen und vergleichbaren Dokumenten abzubilden.
Für den Nachweis der Konformität mit den Anforderungen gemäß DVGW GW 301 (A), DVGW 
GW 302 (A), DVGW GW 381 (A) und AGFW 601 müssen Leitungsbauunternehmen über ein 
übersichtlich dokumentiertes, leicht nachvollziehbares und in Bezug auf die jeweiligen An
forderungen umfassendes BMS haben. Dabei ist zu beachten, dass die Anforderungen an 
das BMS gemäß Arbeitsblatt AGFW FW 601 und DVGW GW 301 (A) weitgehend identisch 
sind. Im Hinblick auf DVGW GW 302 (A) ist hingegen zu berücksichtigen, dass mit der als 
DVGW GW 3021 (A) Ende 2023 erwarteten Neuausgabe eine sehr enge Anlehnung der 
Anforderungen des BMS an DVGW GW 301 (A) bei gleichzeitiger klarer Abgrenzung des 
Anwendungsbereichs erfolgen soll, siehe Abschnitt 1.2.6.
Die Themengebiete und Inhalte, die durch ein BMS abgedeckt werden, sind zum Beispiel 
im Kapitel 7 von DVGW GW 301 (A) (siehe Abschnitt 1.2.4) detailliert aufgeschlüsselt. Dabei 
wurden leitungsbaubezogene Themenbereiche berücksichtigt und zusammengefasst, die in 
jedem Bauunternehmen in ähnlicher Form eine Rolle spielen und zwingend notwendig sind:
 » Aufbauorganisation (Gesamtunternehmen, Niederlassung)
 » Qualifikation, Schulung und Unterweisung des Personals
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1  » Arbeitssicherheit
 » Arbeitsmittel und stätten
 » Bau/Projektleitung und Organisation im Büro und auf Baustellen
 » Bauleistungen, Qualitätssicherung / Dokumentation
 » Umgang mit Unterauftragnehmern
 » Regelwerk.

Die vor Ort geprüften Unterlagen können digital oder in Papierform vorliegen. Wichtig dabei 
ist, dass die Unterlagen den angewandten Leitungsbau des Unternehmens widerspiegeln 
und diese auch im Alltag von den Mitarbeitern nachweislich eingesetzt werden.
Folgendes ist grundsätzlich darzulegen:
 » Einhaltung der Anforderungen der DVGWArbeitsblätter GW 301, GW 302, GW 381 bzw. 

von AGFW FW 601 mit Erbringung und Pflege der Nachweise
 » Kenntnisnahme und Vorhaltung der Rechtsvorschriften, des berufsgenossenschaft

lichen Vorschriften und Regelwerks, der technischen Regeln in der jeweils gültigen 
Fassung und der Fachliteratur sowie der Vermittlung der jeweiligen Inhalte durch Maß
nahmen zur Fortbildung des Personals

 » Schriftliche Benennung von Verantwortlichen Fachaufsichten, gegebenenfalls Schweiß 
und Verbindungsaufsichten, Sachkundigen und sonstigen zu benennenden Fachkräften 
(insbesondere Bauleiter) mit klaren und eindeutigen Befugnissen, Verantwortlichkeiten 
und Stellvertreterregelungen

 » Qualifikation, Schulung und Unterweisung des Personals auf Basis eines Bedarfsplans, 
wobei entsprechende Maßnahmen regelmäßig (mindestens jährlich) durchzuführen und 
zu kontrollieren sind

 » Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Beschaffung, Handhabung und Lagerung 
von Arbeitsmitteln (einschließlich Mess und Prüfmittel sowie deren Kalibrierung) und 
Baumaterialien

 » Maßnahmen, um die Nachvollziehbarkeit von Planungs und Bauleistungen einschließlich 
Änderungen sicherzustellen

 » Verfahren bei der Abnahme und Übergabe von Rohrleitungen, einschließlich Druckprüfung
 » Maßnahmen zur Überprüfung der Qualifikation von Unterauftragnehmern.

Das Unternehmen muss sicherstellen, dass die Verantwortlichen Fachaufsichten ihre Auf
sichtspflicht für sämtliche Baustellen erfüllen können. Die Verantwortlichen Fachaufsichten 
müssen nachweisen, dass sie die Aufsichtspflicht erfüllen.

Für Schweißarbeiten in der Werkstoffgruppe Stahl ist zusätzlich Folgendes darzulegen:
 » Maßnahmen zur Überwachung der Qualitätsanforderungen für Schweißarbeiten nach 

DIN EN ISO 38343 für die Qualitätsanforderungsstufen C und D bzw. DIN EN ISO 
38344 für die Qualitätsanforderungsstufe B gemäß DVGW GW 350 (A) „Schweißver
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bindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas und Wasserversorgung; Herstellung, 
Prüfung und Bewertung“

 » DVGWArbeitsblatt GW 350 fordert in Abhängigkeit von den Qualitätsanforderungsstu
fen zusätzlich Maßnahmen für den Nachweis der Anforderungen und die Anerkennung 
von Schweißverfahren für metallene Werkstoffe. Dies kann nach DIN EN ISO 15610 
(Einsatz von geprüften Schweißzusätzen), DIN EN ISO 15613 (Arbeitsprüfung) oder 
DIN EN ISO 156141 (Schweißverfahrensprüfung) erfolgen. Für die Gruppen G1/W1 und 
G2/W2 gemäß DVGWArbeitsblatt GW 301 ist eine Qualifizierung des Schweißverfah
rens gemäß DIN EN ISO 156141 oder durch eine vorgezogene Arbeitsprüfung nach 
DIN EN ISO 15613 erforderlich.

 » In Abhängigkeit von den Projektklassen des AGFWArbeitsblattes FW 446 „Schweiß
verbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Fernwärmeversorgung – Herstellung, 
Prüfung und Bewertung“ sind außerdem Maßnahmen für den Nachweis der Erfüllung 
diesbezüglicher Anforderungen und die Qualifizierung von Schweißverfahren für me
tallene Werkstoffe nach DIN EN ISO 15610 (Einsatz von geprüften Schweißzusätzen), 
DIN EN ISO 15613 (Arbeitsprüfung) oder DIN EN ISO 156141 in der Stufe 2 (Schweiß
verfahrensprüfung) erforderlich. Für Arbeiten an Leitungen, die in den Geltungsbereich 
nach AGFW FW 601, Gruppe FW 1, bzw. nach AGFW FW 446 in Projektklasse C fallen, 
ist eine Qualifizierung nach DIN EN ISO 15613 oder DIN EN ISO 156141 erforderlich. Dies 
gilt ebenso für Schweißarbeiten an in Betrieb befindlichen bzw. unter Druck und/oder 
unter erhöhten Temperaturen stehenden Leitungen.

Der Nachweis eines wirksamen BMS kann zum Beispiel auch durch ein Zertifikat nach 
ISO 9001, in Verbindung mit den zusätzlichen spezifischen Anforderungen gemäß den 
DVGWArbeitsblättern GW 301, GW 302 und GW 381 bzw. AGFWArbeitsblatt FW 601 er
bracht werden. Hierzu enthält DVGWArbeitsblatt GW 301 in der zum Zeitpunkt der Druck
legung des vorliegenden Handbuchs gültigen Ausgabe vom Januar 2021 im informativen 
Anhang 8 eine Übersicht, wie die Anforderungen des im Kapitel 7 geforderten BMS gemäß 
DIN EN ISO 9001:2015 geprüft werden können. Die Zertifizierung wird von akkreditierten 
Zertifizierern auf Basis der jeweiligen Geschäftsordnung durchgeführt. 
Der Rohrleitungsbauverband e.V. (rbv) bietet Hilfestellungen beim Aufbau eines Qualitäts
managementsystems an und berät bei der Einführung der betrieblichen Qualitätsmanage
mentsysteme (BMS). Auf Basis von DVGWArbeitsblatt GW 301 bietet der rbv gezielt Schu
lungen (extern und Inhouse) an. Damit wird es den Unternehmen ermöglicht, die eigene 
Identität hinsichtlich des Produktportfolios zu entwickeln und dies im Betrieblichen Manage
mentsystem (BMS) abzubilden.
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1 1.2.4 DVGW-Arbeitsblatt GW 301 (Januar 2021)

1.2.4.1 Allgemeines
„Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen – An-
forderungen und Prüfungen” – Inhalte des DVGW-Arbeitsblattes
Die rechtlichen Grundlagen des Technischen Regelwerks und des Zertifizierungsverfahrens 
gemäß DVGWArbeitsblatt GW 301 sind
 » für Gas  das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und die Gashochdruckleitungs

verordnung (GasHDrLtgV) und
 » für Wasser  das Lebensmittel und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG) und das 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

Entsprechend den Bedürfnissen der Praxis stellen die Qualifikationskriterien des Arbeits
blattes Anforderungen an das Leitungsbauunternehmen, das die Bescheinigung beantragt 
hat. Diese beziehen sich auf
 » organisatorische Abläufe (BMS),
 » personelle Zusammensetzung,
 » Ausstattung mit Geräten und
 » Erfahrungen im beantragten Bereich.

1.2.4.2 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Qualifizierung nach DVGWArbeitsblatt GW 301 bezieht sich auf
 » das Errichten von,
 » das Instandsetzen von und
 » Arbeiten an

in Betrieb befindlichen Gas und Wasserrohrleitungen.

Entsprechend dem Anforderungsniveau erfolgt eine Differenzierung in folgende Gruppen:
Für die Gruppe „Gas“ (G):
G1 Rohrleitungen für alle Betriebsdrücke und Nennweiten aus den Werkstoffen Stahl 

und Gusseisen; Schweißen und Verlegen von Polyethylen/Polyamid ist gesondert zu 
zertifizieren

G2 Rohrleitungen für Betriebsdrücke bis einschließlich 16 bar und für Nennweiten bis 
einschließlich DN 300, getrennt nach den Werkstoffen Stahl, Polyethylen/Polyamid 
und Gusseisen

G3 Rohrleitungen für Betriebsdrücke bis einschließlich 5 bar und für Nennweiten bis 
einschließlich DN 300, getrennt nach den Werkstoffen Stahl, Polyethylen/Polyamid, 
Kunststoff und Gusseisen
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Für die Gruppe „Wasser“ (W):
W1 Rohrleitungen für alle Drücke und Nennweiten aus den Werkstoffen Gusseisen, Stahl 

und Kunststoff
W2 Rohrleitungen für alle Drücke und für Nennweiten bis einschließlich DN 400, getrennt 

nach den Werkstoffen Gusseisen, Stahl, Polyethylen und Kunststoff
W3 Rohrleitungen für Betriebsdrücke bis einschließlich 16 bar und für Nennweiten bis 

einschließlich DN 300, getrennt nach den Werkstoffen Gusseisen, Stahl, Polyethylen 
und Kunststoff

Das DVGWArbeitsblatt GW 301 beschränkt sich auf die offene Bauweise, diese herrscht in 
der Praxis vor und bleibt auch an den Enden grabenloser Bauabschnitte unverzichtbar. Die 
grabenlosen Verfahren sind in DVGWArbeitsblatt GW 302 geregelt, das die Möglichkeit zur 
Zertifizierung für grabenlose Bauweisen (siehe Abschnitte 1.2.5 und 1.2.6) bietet.

1.2.4.3 Anforderungen und Qualifikation der Verantwortlichen Fachaufsichten
Die Anforderungen an die Verantwortlichen Fachaufsichten Gas/Wasser sind in Kapitel 5.2 
von DVGWArbeitsblatt GW 301 zu finden. Dabei wurde für die Verantwortliche Fachauf
sicht auf den Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) Bezug genommen, der nicht nur ver
schiedene Niveaus berücksichtigt, sondern auch den akademischen und den beruflichen 
Bildungsweg. Über den akademischen Bildungsweg werden Fachaufsichten, die mindestens 

Tabelle 1.1: Gruppenspezifische personelle Anforderungen für Verantwortliche Fachaufsichten nach 

DVGW GW 301 (A)

Gruppe Mindestanforderungen an Verantwortliche Fachaufsichten

G1/W1

 – Mindestens akademischer Bildungsweg DQRNiveau 6
 – Diplom, Master oder Bachelor
 – Abschluss eines (Fach)Hochschulstudiums technischer Fachrichtung
 – Mindestens dreijährige praktische Tätigkeit im Gas bzw. Wasserrohrleitungs

bau, die nicht länger als fünf Jahre zurückliegt

G2/W2

 – Qualifikation wie G1/W1 oder
 – beruflicher Bildungsweg DQRNiveau 6 Geprüfter Netzmeister im Rohrleitungs

bau Gas/ Wasser
 – Mindestens dreijährige praktische Tätigkeit im Gas bzw. Wasserrohrleitungs

bau, die nicht länger als fünf Jahre zurückliegt

G3/W3

 – Qualifikation wie G2/W2 oder
 – beruflicher Bildungsweg DQRNiveau 6 Geprüfter Polier (Tiefbau), Geprüfter 

Techniker oder Meister in technischer Fachrichtung
 – Mindestens dreijährige praktische Tätigkeit im Gas bzw. Wasserrohrleitungs

bau, die nicht länger als fünf Jahre zurückliegt
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1 einen Diplom, Master oder Bachelorabschluss aufgrund eines (Fach)Hochschulstudiums 
technischer Fachrichtung haben, qualifiziert. Der berufliche Bildungsweg lässt Fachaufsich
ten zu, die einen Abschluss als Geprüfter Polier (Tiefbau), geprüfter Techniker oder Meister 
in technischer Fachrichtung vorweisen können (Tabelle 1.1).
Die Inhalte des Fachgesprächs mit den Verantwortlichen Fachaufsichten beziehen sich auf 
die Abschnitte 3 bis 7 von DVGWArbeitsblatt GW 301 und können dessen Anhang B ent
nommen werden.

1.2.4.4 Anforderungen und Qualifikation der Verantwortlichen Schweißaufsichten
Für den Kunststoffbereich muss eine Verantwortliche Kunststoffschweißaufsicht benannt 
und entsprechend des Zertifizierungsumfangs geprüft werden. Aufgaben, Verantwortun
gen, Wissen, Fähigkeiten und Kompetenz der Kunststoffschweißaufsicht sind in DIN 35226 
festgelegt. Der Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen und Anforderungen wird durch 
eine Ausbildung nach DVGWArbeitsblatt GW 331 erbracht. Unter die Anforderungen an die 
Kunststoffschweißaufsicht fallen nicht nur Kenntnisse über PERohre und Verbindungen, 
sondern auch Kenntnisse über PEMehrschichtrohre sowie Rohre aus Polyamid.

Für den Bereich des Stahlschweißens muss eine Verantwortliche Stahlschweißaufsicht 
benannt und im Rahmen des Zertifizierungsumfangs geprüft werden. Die Verantwortliche 
Stahlschweißaufsicht muss nach DIN EN ISO 14731 qualifiziert und nach DIN SPEC 35236 
ausgebildet sein. Zusätzlich müssen in den einzelnen Gruppen folgende Anforderungen 
erfüllt werden (Tabelle 1.2).

Die Inhalte des Fachgesprächs mit den Verantwortlichen Schweißaufsichten beziehen sich 
auf den Tätigkeitsumfang gemäß Abschnitt 3 von DVGWArbeitsblatt GW 301 und sind in 
dessen Anhang B aufgeführt.

Tabelle 1.2: Gruppenspezifische personelle Anforderungen für Verantwortliche Stahlschweißaufsich

ten nach DVGW GW 301 (A)

Gruppe Mindestanforderungen an Verantwortliche Stahlschweißaufsichten

G1/W1

 – Abschluss eines (Fach)Hochschulstudiums
 – Zusatzzeugnis als Schweißfachingenieur
 – Mindestens einjährige praktische Tätigkeit als Schweißaufsicht, die nicht länger 

als fünf Jahre zurückliegt

G2/W2 
G3/W3

 – Qualifikation wie oben oder
 – Abschluss als Schweißfachmann oder Schweißtechniker
 – Mindestens einjährige praktische Tätigkeit als Schweißaufsicht, die nicht länger 

als fünf Jahre zurückliegt
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1.2.4.5 Anforderungen und Qualifikation der Verantwortlichen Verbindungsaufsichten
Unter die Anforderungen an die Verantwortliche Verbindungsaufsicht fallen insbesondere 
die Kenntnisse über die jeweilige mechanische Verbindungsart, die im Unternehmen ein
gesetzt wird. Dabei können Schweißaufsichten nach DVGWMerkblatt GW 331 entweder 
mit einer spezifischen Produktschulung oder mit einem Lehrgang nach DVGWArbeitsblatt 
GW 326 zur Verantwortlichen Verbindungsaufsicht benannt und im Zertifizierungsverfahren 
geprüft werden. Die Inhalte des Fachgesprächs mit der Verantwortlichen Verbindungsauf
sicht sind ebenfalls im Anhang B von DVGWArbeitsblatt GW 301 zu finden.

Im Rahmen der Prüfung vor Ort müssen die Aufsichten sowohl ihr Fachwissen in Bezug auf 
Theorie und Praxis als auch die regelmäßige Ausübung ihrer Aufsichtspflicht nachweisen. 
Es ist jedoch nicht erforderlich, dass Fachaufsichten ihre Aufsichtspflicht durch ständige 
Anwesenheit auf Baustellen erfüllen.

1.2.4.6 Qualifikationen des Fachpersonals
Neben den Anforderungen an die Verantwortlichen Aufsichten muss ausreichendes, ge
schultes, unterwiesenes und geeignetes Fachpersonal vorgehalten werden.
Hierfür muss das Unternehmen mindestens so viele im Rohrleitungsbau tätige Mitarbeiter 
und Fachaufsichten nachweisen, dass die spezifischen Anforderungen an die Medien in 
Kombination mit beantragter Gruppe und Werkstoff(en) abgedeckt sind. Die Mitarbeiter 
beziehungsweise Fachaufsichten dürfen mehrere Qualifikationen haben oder mehrere Auf
sichtsfunktionen im Unternehmen wahrnehmen.
Die Mitarbeiter müssen fest und ausschließlich mit einer vertraglichen Mindestarbeitszeit 
von einem halben Vollzeitarbeitsverhältnis im Unternehmen angestellt sein. Darüber hinaus 
müssen sie für die jeweiligen Tätigkeiten, insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen 
von DVGWArbeitsblatt GW 301, ausgebildet oder ausreichend praktisch und theoretisch 
geschult sowie mindestens einmal pro Jahr fachlich unterwiesen sein.

Grundsätzlich muss folgendes Fachpersonal nachgewiesen werden:
 » Fachkräfte für die Sicherheit bei Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen nach 

DVGWArbeitsblatt GW 129
 » Fachkräfte für einfache vermessungstechnische Arbeiten an Versorgungsnetzen nach 

DVGWArbeitsblatt GW 128
 » Sachkundige für Druckprüfungen
 » Fachkräfte für die Einhaltung der Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen 

an Straßen (ZTVSA)
 » Fachpersonal für die Erfüllung der verkehrstechnischen Anforderungen an die Siche

rung von Arbeitsstellen (RSA).
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1 In Abhängigkeit vom Zertifizierungsumfang in Bezug auf die Werkstoffe wird weiteres Fach
personal notwendig:
 » Für Schweißarbeiten an Stahlrohren sind ausschließlich Schweißer nach DIN EN ISO 

96061 einzusetzen.
 » Für die Nachumhüllung von Rohren, Armaturen und Formteilen sind Umhüller mit einer 

Bescheinigung nach DVGWArbeitsblatt GW 15 nachzuweisen.
 » Für Schweißarbeiten an Rohrleitungen aus Polyethylen ist nur Personal einzusetzen, 

das eine gültige Bescheinigung einer vom DVGW anerkannten Ausbildungsstätte nach 
DVGWMerkblatt GW 330 mit Nachweis der planmäßigen Überwachung besitzt.

 » Zum mechanischen Verbinden von PERohren in der Gas und Wasserverteilung müssen 
Fachkräfte nach DVGWArbeitsblatt GW 326 eingesetzt werden.

 » Bei Instandhaltungsarbeiten an Rohrleitungen der Werkstoffgruppe Asbestzement (az) 
muss ein Sachkundiger nach TRGS 519 „AsbestAbbruch, Sanierungs oder Instand
haltungsarbeiten“ benannt werden und durch das entsprechende Zeugnis den Nachweis 
der Sachkunde erbringen.

 » Für das Verlegen von Rohrleitungen aus GFK ist nur Personal einzusetzen, das eine gül
tige Bescheinigung einer vom DVGW anerkannten Ausbildungsstätte nach DVGWMerk
blatt W 324 besitzt.

 » Für die Werkstoffgruppe Gusseisen (ge) muss das Fachpersonal seine Erfahrung durch 
Referenzen nachweisen.

 » Für Muffenverbindungen ist nach DVGWArbeitsblatt W 339 geschultes Fachpersonal 
einzusetzen.

1.2.4.7 Gerätetechnische Ausrüstung
Die Durchführung von Leitungsbauarbeiten erfordert neben Fachpersonal und den Verant
wortlichen Fachaufsichten auch technisches Gerät und Arbeitsmittel, die im Kapitel 6 von 
DVGWArbeitsblatt GW 301 behandelt werden. Die zum Einsatz kommenden Arbeitsmittel 
und Geräte müssen in einem funktionssicheren und geprüften Zustand sein, sodass sie 
jederzeit ein sicheres, fach und regelgerechtes Arbeiten an allen Bauprojekten des Unter
nehmens ermöglichen. Dieser Zustand ist zu erhalten. Näheres ist im staatlichen Recht (z. B. 
Arbeitsstättenverordnung und Betriebssicherheitsverordnung) sowie in den einschlägigen 
Vorschriften, Regelwerken und Informationen der Berufsgenossenschaften geregelt.
Im Anhang C von DVGWArbeitsblatt GW 301 sind die für den Leitungsbau vorrangigen 
Gerätschaften aufgelistet, die vom Unternehmen vorgehalten werden müssen oder sollten. 
Hierbei wird zwischen Geräten und Arbeitsmitteln nach der jeweiligen Gruppe unterschie
den. Die beantragten Gruppen – Gas und/oder Wasser in den Stufen 1 bis 3 – und die 
Werkstoffe pe und/oder st spielen bei der Auswahl der vorzuhaltenden Geräte eine zentrale 
Rolle. Ist beispielsweise die Gruppe Gas nicht mitbeantragt, so ist auch kein Blasensetzgerät 
erforderlich.
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1.2.4.8 Betriebliches Managementsystem
Das betriebliche Managementsystem (BMS) ist mit der Einführung von DVGWArbeits
blatt GW 301, Ausgabe Oktober 2011, verbindlich und flächendeckend in allen Leitungs
bauunternehmen für die Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Gas und Was
serrohrleitungen implementiert worden. Einzelheiten sind der jeweils gültigen Ausgabe des 
vorgenannten Arbeitsblattes sowie Abschnitt 1.2.3 zu entnehmen.

1.2.4.9 Betriebshof und Baustelle
Bei der Überprüfung des Betriebshofes und der Baustelle wird auf folgende Themenkom
plexe eingegangen:
 » Einhaltung der technischen Vorschriften, Normen und Regeln
 » Zustand der Arbeitsstätten, der geprüften Geräte und Arbeitsmittel
 » Vollzähligkeit der Gerätschaften, d. h.: Sind alle zur Ausführung der Arbeiten erforderli

chen Geräte vorhanden?
 » Fahrzeugpark
 » Kompetenz der Aufsicht und des Fachpersonals
 » Arbeitsschutz
 » Umgang mit Materialien (Lagerung, Prüfung, Rücklieferung)
 » Entsorgung und Umweltschutz
 » Dokumentation.

1.2.5 DVGW-Arbeitsblatt GW 302 (September 2001) 

1.2.5.1 Allgemeines
„Qualifikationskriterien an Unternehmen für grabenlose Neulegung und Rehabilitation 
von nicht in Betrieb befindlichen Rohrleitungen” – Inhalte des DVGW-Arbeitsblattes
Das Qualifikationsverfahren für Unternehmen zur grabenlosen Rehabilitation und Neule
gung von Rohrleitungen erfolgt bislang noch (siehe auch Abschnitt 1.2.6.1) nach dem im 
Jahr 2001 veröffentlichten DVGWArbeitsblatt GW 302. Es beschreibt die Anforderungen 
an Unternehmen, die grabenlose Neulegungen nach den Gruppen „GN” und/oder Rehabi
litationsverfahren nach den Gruppen „R” an außer Betrieb befindlichen Gas und Wasser
rohrleitungen durchführen. Arbeiten an in Betrieb befindlichen Rohrleitungen, Außer bzw. 
Inbetriebnahmen sowie abschließende Druckprüfungen und Desinfektionsmaßnahmen 
dürfen nur vom zuständigen Gasversorgungs bzw. Wasserversorgungsunternehmen (GVU/
WVU) oder von Rohrleitungsbauunternehmen mit nachgewiesener fachlicher Qualifikation, 
die zum Beispiel nach DVGWArbeitsblatt GW 301 in den entsprechenden Gruppen G1, G2 
oder G3 bzw. W1, W2 oder W3 zertifiziert sind, ausgeführt werden.

Die technischen Regeln für die einzelnen grabenlosen Neulegungs bzw. Rehabilitationsver
fahren sind im DVGWRegelwerk abgebildet und bilden die Grundlage für die Zertifizierung.
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1 DVGWArbeitsblatt GW 302 regelt die fachspezifischen Belange für die vorgesehene Zerti
fizierung der Fachfirmen im Hinblick auf zur Anwendung kommende grabenlose Verfahren 
der Gruppen GN bzw. R. Das Zertifizierungsverfahren kann zur Konformitätsbewertung und 
zur Präqualifizierung verwendet werden.

Wichtiger Hinweis
Die nachfolgenden Ausführungen in den Abschnitten 1.2.5.2 bis 1.2.5.7 beziehen sich – sofern 
nicht anders angegeben – ausschließlich auf das DVGWArbeitsblatt GW 302, Ausgabe 
September 2001. Dabei ist zu beachten, dass sich mit der in Vorbereitung befindlichen Neu
ausgabe des Arbeitsblattes als DVGWArbeitsblatt GW 3021 grundlegende Änderungen 
ergeben werden. Auch wenn diese im Einzelnen noch nicht abschließend benannt werden 
können, ist davon auszugehen, dass der Geltungsbereich klar von dem des DVGWArbeits
blatts GW 301 abgegrenzt wird (siehe Abschnitt 1.2.6). Dazu wird u. a. gehören, dass mit 
Ausnahme der Montage verfahrensspezifischer Verbindungsstücke, die Herstellung sämt
licher Rohrverbindungen und etwaiger umhüllungen in einem Zertifizierungsverfahren ge
mäß DVGWArbeitsblatt GW 301 nachzuweisen sind, siehe Abschnitt 1.2.4. Insofern ist vor
gesehen, dass diesbezügliche Anforderungen gemäß der folgenden Abschnitte 1.2.5.4 und 
1.2.5.5 an das Fachpersonal für Rohrleitungen der Werkstoffgruppen Stahl und Kunststoff 
nicht mehr Bestandteil des Zertifizierungsverfahrens gemäß DVGWArbeitsblatt GW 3021 
sein werden.

1.2.5.2 Geltungsbereich
DVGWArbeitsblatt GW 302 beinhaltet die personellen und sachlichen Anforderungen an 
Unternehmen, die grabenlose Neulegungen bzw. grabenlose Rehabilitationen (Sanierungen 
und/oder Erneuerungen) von nicht in Betrieb befindlichen Gas oder Wasserrohrleitungen 
im Rahmen des Technischen Regelwerkes durchführen. Die fachspezifischen Qualifika
tionskriterien dieses Arbeitsblattes sind Voraussetzung für die Zertifizierung. Es enthält 
keine Qualifikationsanforderungen für das Arbeiten an in Betrieb befindlichen Rohrleitungen 
sowie deren Außer und Inbetriebnahme und für Rohrleitungsbauarbeiten, die im Geltungs
bereich von DVGWArbeitsblatt GW 301 liegen (siehe Abschnitt 1.2.4).
Zur Differenzierung der unterschiedlichen Qualifikationsanforderungen erfolgt eine Unter
teilung in Gruppen nach Verfahren zur grabenlosen Rehabilitation bzw. Neulegung:

Für die Gruppe „Rehabilitation“ (R):
R1 Auskleidung von Gas und Wasserrohrleitungen mit einzuklebenden Gewebeschläu

chen gemäß DVGWArbeitsblatt GW 327
R2 Rehabilitation von Gas und Wasserrohrleitungen durch Rohreinzug bzw. einschub 

mit Ringraum gemäß DVGWArbeitsblatt GW 3201
R3 Rehabilitation von Gas und Wasserrohrleitungen durch PERelining ohne Ringraum 

gemäß DVGWArbeitsblatt GW 3202
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R4  Sanierung von erdverlegten Wasserrohrleitungen aus Gusseisen oder Stahl durch 
Zementmörtelauskleidung gemäß DVGWArbeitsblatt W 343

Für die Gruppe „Grabenlose Neulegung“ (GN):
GN1  Grabenlose Auswechslung von Gas und Wasserrohrleitungen – Teil 1: PressZiehVer

fahren gemäß DVGWArbeitsblatt GW 3221 bzw. Teil 2: Hilfsrohrverfahren gemäß 
DVGWArbeitsblatt GW 3222

GN2  Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren für Gas und Wasserrohrleitungen – An
forderungen, Gütesicherung und Prüfung gemäß DVGWArbeitsblatt GW 321

GN3 Grabenlose Erneuerung von Gas und Wasserrohrleitungen mit dem Berstliningver
fahren gemäß DVGWMerkblatt GW 323

GN4 Grabenlose Erneuerung von Gas und Wasserrohrleitungen mit dem Fräsverfahren 
gemäß DVGWArbeitsblatt GW 324

GN5 Grabenlose Erneuerung von Gas und Wasserrohrleitungen mit dem Pflugverfahren 
gemäß DVGWArbeitsblatt GW 324

1.2.5.3 Anforderungen und Qualifikation der Verantwortlichen Fachaufsicht
Die Verantwortliche Fachaufsicht des Unternehmens muss ein abgeschlossenes Studium 
an einer (Fach)Hochschule in einer einschlägigen technischen Fachrichtung (Bauwesen, 
Maschinenbau, Versorgungstechnik, Verfahrenstechnik, Schiffbau nachweisen und eine 
erfolgreiche dreijährige praktische Tätigkeit als ausführender oder leitender Ingenieur in 
der Rehabilitation bzw. grabenlosen Neulegung von Gas und/oder Wasserrohrleitungen 
nachweisen. Bei Vorlage vergleichbarer Ausbildungsgänge ist die behördliche Anerkennung 
der Gleichwertigkeit vorzulegen.
Unternehmen ohne Verantwortliche Fachaufsicht im Sinne des Abschnitts 5.1.1 von DVGW
Arbeitsblatt GW 302 erfüllen die personelle Mindestqualifikation, wenn sie über einen staat
lich geprüften Techniker oder staatlich anerkannten Meister des Handwerks bzw. der Indus
trie und Handelskammer wie folgt verfügen:
 » Staatlich geprüfter Techniker (artverwandte Fachrichtung)
 » Installateur und Heizungsbaumeister 
 » Industriemeister Rohrleitungsbau 

oder
 » Industriemeister Rohrnetzbau und Rohrnetzbetrieb der Fachrichtung Gas, Wasser und/ 

oder Fernwärme
 » Wassermeister 

oder
 » geprüfter Polier (Fachrichtung Tiefbau) 

oder
 » Meister artverwandter Berufe.
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1 Die Verantwortliche Fachaufsicht muss eine mindestens fünfjährige Praxis in der Rehabili
tation bzw. grabenlosen Neulegung von Gas und/oder Wasserrohrleitungen nachweisen. 
Bei Vorlage vergleichbarer Meisterqualifikationen ist die behördliche Anerkennung nach
zuweisen.

1.2.5.4 Anforderungen und Qualifikation der Verantwortlichen Schweißaufsichten
Wird ein Zertifikat für Gruppen bzw. Verfahren beantragt, bei denen die Werkstoffe Stahl 
oder Polyethylen verschweißt werden, muss das Unternehmen über eine qualifizierte 
Schweißaufsicht verfügen.

Werkstoffgruppe Stahl
Die Schweißaufsicht muss die Anforderungen nach DIN EN ISO 14731 erfüllen und nach 
DIN SPEC 35236 geschult sein.

Für Rohrleitungen > DN 300 oder Betriebsdrücke > 16 bar (Gas) bzw. für Rohrleitungen 
> DN 400 (Wasser) muss die Schweißaufsicht Schweißingenieur oder Schweißfachinge
nieur sein und eine mindestens einjährige praktische Tätigkeit als Schweißaufsichtsperson 
im Rohrleitungsbau nachweisen.

Für Rohrleitungen ≤ DN 300 und Betriebsdrücke ≤ 16 bar (Gas) bzw. für Rohrleitungen 
≤ DN 400 (Wasser) muss die Schweißaufsicht Schweißingenieur, Schweißfachingenieur, 
Schweißtechniker oder Schweißfachmann sein und eine mindestens einjährige praktische 
Tätigkeit als Schweißaufsichtsperson im Rohrleitungsbau nachweisen. 

Werkstoffgruppe Polyethylen
Die Schweißaufsicht muss die Anforderungen von DIN 35226 erfüllen und eine gültige 
Bescheinigung einer vom DVGW anerkannten Ausbildungsstätte nach DVGWMerkblatt 
GW 331 nachweisen.

1.2.5.5 Qualifikationen des Fachpersonals
Bei der Anwendung der Verfahren entsprechend den Gruppen „R“ und „GN“ ist nur geschul
tes und fachlich unterwiesenes Personal einzusetzen. Sofern in den spezifischen DVGWAr
beitsblättern für die einzelnen Rehabilitationsverfahren bzw. für die grabenlose Neulegung 
Zusatzqualifikationen gefordert werden, sind diese ebenfalls zu erfüllen.

Rohrleitungen der Werkstoffgruppe Stahl
Für Schweißarbeiten an Stahlrohren sind ausschließlich Schweißer nach DIN EN ISO 96061 
einzusetzen. Für die Nachumhüllung von Rohren, Armaturen und Formteilen sind Fachkräfte 
einzusetzen, die eine gültige Bescheinigung gemäß DVGWMerkblatt GW 15 besitzen.
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Rohrleitungen der Werkstoffgruppe Polyethylen
Für Schweißarbeiten an Rohrleitungen aus Polyethylen ist nur Personal einzusetzen, das eine 
gültige Bescheinigung einer vom DVGW anerkannten Ausbildungsstätte nach DVGWMerk
blatt GW 330 mit Nachweis der Überwachung besitzt.

Rohrleitungen der Werkstoffgruppe Asbestzement
Bei Instandhaltungsarbeiten an Rohrleitungen der Werkstoffgruppe Asbestzement (az) 
muss ein Sachkundiger nach TRGS 519 „Asbest – Abbruch, Sanierungs oder Instandhal
tungsarbeiten” benannt werden. Der Nachweis der Sachkunde ist durch das entsprechende 
Zeugnis zu erbringen.

1.2.5.6 Gerätetechnische Ausrüstung
Die Unternehmen müssen für die jeweiligen Verfahren entsprechend den Gruppen „R” und 
„GN” die für die Arbeitsdurchführung notwendige Ausrüstung in genügender Menge be
sitzen und den funktionsfähigen und geprüften Zustand nachweisen. Eine Geräteliste, wie 
sie in der Anlage C von DVGWArbeitsblatt GW 301 (siehe Abschnitt 1.2.4), zu finden ist, 
kommt hier noch nicht zur Anwendung. Die verschiedenen gerätetechnischen Anforderun
gen sind bislang noch (siehe Abschnitt 1.2.5.1) in den jeweiligen DVGWArbeitsblättern der 
einzelnen grabenlosen Arbeitsverfahren niedergelegt und finden im Rahmen der Konformi
tätsbewertung bzw. Zertifizierung Anwendung. Mit der Neuausgabe von DVGWArbeitsblatt 
GW 302 wird sich dies jedoch ändern, siehe Abschnitt 1.2.6. Die Prüfmodalitäten sind – wie 
bei DVGWArbeitsblatt GW 301 auch – im staatlichen Recht sowie in den Vorschriften und 
Regeln der Berufsgenossenschaften dargelegt.

1.2.5.7 Betriebliches Managementsystem
Ein betriebliches Managementsystem, wie es in DVGWArbeitsblatt GW 301, DVGWArbeits
blatt GW 381 und AGFWArbeitsblatt FW 601 enthalten ist, ist in der aktuell noch gültigen 
Fassung von DVGWArbeitsblatt GW 302 aus dem September 2001 noch nicht enthalten. 
Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die Anforderungen jedoch gleichwertig sind, d. h., 
dass die Regelungen aus DVGWArbeitsblatt GW 301 auch auf DVGWArbeitsblatt GW 302 
übertragen werden können und sollten. Im Entwurf des DVGWArbeitsblatts GW 3021 (Aus
gabe Oktober 2022), der das DVGWArbeitsblatt GW 302 ablösen wird (siehe Abschnitt 
1.2.6.1), ist das von DVGWArbeitsblatt GW 301 bekannte betriebliche Managementsystem 
bereits vollumfänglich integriert worden.

1.2.6 DVGW-Arbeitsblatt GW 302-1 (Entwurfsfassung Oktober 2022)

1.2.6.1 Überarbeitung der DVGW-Regelwerksreihe grabenlose Bauweisen
Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Fachbuchs befindet sich DVGWArbeitsblatt GW 302 
sowie die zugehörige DVGWRegelwerksreihe GW 320 ff. mit den verfahrensspezifischen 
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1 Qualitätsanforderungen in einer grundlegenden Überarbeitung. Dabei ist es vorgesehen, 
dass das DVGWRegelwerk grabenlose Bauweisen nur noch aus den folgenden drei Teilen 
bestehen wird:

DVGW-Arbeitsblatt GW 302-1 „Grabenlose Bauweisen – Teil 1: Unternehmen zur 
Rehabilitation und Neulegung von Rohrleitungen – Anforderungen und Prüfungen“
Dieser Teil 1 ersetzt das bisherige DVGWArbeitsblatt GW 302. Der Überarbeitung liegt die 
Gleichwertigkeit der Anforderungen für die Konformitätsbewertungen gemäß DVGWAr
beitsblatt GW 301 für die offene Bauweise und DVGWArbeitsblatt GW 302 für die graben
losen Bauweisen sowie die klare Abgrenzung der jeweiligen Anwendungs und Ausfüh
rungsbereiche zu Grunde.

DVGW-Arbeitsblatt GW 302-2 „Grabenlose Bauweisen – Teil 2: Rehabilitation von 
Druckrohrleitungen – Verfahrenstechnik“
Im Teil 2 werden im Hinblick auf Übersichtlichkeit und Anwendernutzen sämtliche bishe
rigen grabenlosen Verfahren zusammengefasst, bei denen unter Nutzung der bestehen
den Trasse eine vorhandene Rohrleitung durch Substanzverwendung rehabilitiert oder 
durch Substanz ersatz erneuert wird. Teil 2 soll daher die bisherigen DVGWRegelwerke 
GW 3201 (A), GW 3202 (A), GW 3221 (A), GW 3222 (A), GW 323 (M), GW 325 (A), 
GW 327 (A) und W 343 (A) ersetzen. Weiterhin ist es vorgesehen, dass mit dem vor Ort 
härtendem Schlauchlining und dem Lining mit eingezogenen Schläuchen zwei neue Ver
fahren aufgenommen werden.

DVGW-Arbeitsblatt GW 302-3 „Grabenlose Bauweisen – Teil 3: Neulegung von 
Druckleitungen – Verfahrenstechnik“
Dagegen werden im Teil 3 im Hinblick auf Übersichtlichkeit und Anwendernutzen sämtliche 
bisherigen grabenlosen Verfahren zusammengefasst, bei denen ohne Nutzung der beste
henden Trasse eine neue Rohrleitung gebaut wird. Mit dem Teil 3 sollen daher die bisherigen 
DVGWArbeitsblätter GW 321, GW 324 und GW 325 ersetzt werden. Des Weiteren werden 
die Verfahren des ungesteuerten Rohrvortriebs aufgenommen, wodurch die DVGWArbeits
blätter GW 304 und GW 304B1 entfallen werden.
Durch diese neue Struktur des Regelwerkes grabenlose Bauweisen sowie die Anpassung 
an den Stand der Technik, die Verankerung der Gleichwertigkeit des Anforderungsniveaus 
von DVGWArbeitsblatt GW 301 (siehe Abschnitt 1.2.4) und die Aufnahme neuer Verfahren 
werden sich größere Änderungen an dem bisherigen Regelwerk für die grabenlosen Bau
weisen ergeben.
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1.2.6.2  Änderungen der Konformitätsbewertung gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 302-1 
(Entwurf; Stand Oktober 2022)

„Grabenlose Bauweisen – Teil 1: Unternehmen zur Rehabilitation und Neulegung von 
Rohrleitungen – Anforderungen und Prüfungen“ – Inhalte des Entwurfes
Über die grundlegenden Veränderungen müssen die im Gas und Wasserfach mit grabenlo
sen Bauweisen in der Rehabilitation und Neulegung von Rohrleitungssystemen tätigen Ak
teure (Planer, Netzbetreiber und ausführende Unternehmen) informiert sein. Es liegt daher in 
deren Verantwortung, Kenntnis über die Aktualität und Gültigkeit der jeweiligen Regelwerke 
zu besitzen und diese nach deren Veröffentlichung anzuwenden.
Dies betrifft insbesondere die Anforderungen an Unternehmen und den Konformitätsnach
weis, der zukünftig in DVGWArbeitsblatt GW 3021 geregelt ist und der unabhängig von 
den noch in der Vorbereitung befindlichen Teile 2 und 3 erscheinen soll. DVGWArbeitsblatt 
GW 3021 erhebt dabei einerseits den Anspruch, dass die Anforderungen der grabenlosen 
Bauweise mit den Anforderungen der offenen Bauweise nach DVGWArbeitsblatt GW 301 
gleichwertig sind. Andererseits grenzt die Überarbeitung des Regelwerks eindeutig und 
widerspruchsfrei die jeweiligen Leistungsbereiche der offenen und grabenlosen Bauweise 
voneinander ab.

Gegenüber DVGWArbeitsblatt GW 302:200109 sollen an DVGWArbeitsblatt GW 3021 
in der Entwurfsfassung vom Oktober 2022 folgende Änderungen vorgenommen werden:
 » Eindeutige Abgrenzung des Anwendungs und Ausführungsbereichs; für Außerbetrieb

nahme, Rohrtrennung, Herstellen von Rohrverbindungen (mit Ausnahme rein bauweise
spezifischer Einbindungen), Umhüllungen, Druckprüfung, Desinfektion, Einbindung und 
Inbetriebnahme gilt DVGWArbeitsblatt GW 301

 » Aktualisierung und Präzisierung der personellen Anforderungen, einschließlich der Be
rufsbezeichnungen und sonstigen Qualifikationen

 » Aktualisierung und Präzisierung der Nachweise zu Erfahrungen von Personen und Un
ternehmen

 » Aktualisierung und Präzisierung der sachlichen Anforderungen einschließlich der Ge
rätetechnik

 » Aufnahme von mit DVGWArbeitsblatt GW 301 vergleichbaren Anforderungen an das 
betriebliche Managementsystem

 » Aufnahme von Ausführungen, die für Auftragsbeteiligte und Zertifizierungsstellen 
gleicher maßen von Interesse sind, d. h. Ausführungen zu Fachgesprächen mit Verant
wortlichen Fachaufsichten, zu sonstigen Prüfinhalten, zu Prüfdauern und zum Prüf
bericht.
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1 1.2.7 AGFW-Arbeitsblatt FW 601 (Januar 2016)

1.2.7.1 Allgemeines
„Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen für 
Fernwärmesysteme – Anforderungen und Prüfungen“ – Inhalte des AGFW-Arbeitsblattes
Entsprechend den Bedürfnissen der Praxis stellen die Qualifikationskriterien Anforderun
gen an das Rohrleitungsbauunternehmen, das die Bescheinigung beantragt hat.
Diese beziehen sich auf
 » organisatorische Abläufe (BMS),
 » personelle Zusammensetzung,
 » Ausstattung mit Geräten und
 » Erfahrungen im beantragten Bereich.

1.2.7.2 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Qualifizierung nach AGFWArbeitsblatt FW 601 bezieht sich auf
 » Errichten,
 » Instandsetzen und
 » Einbinden.

Der Anwendungsbereich umfasst die Leitungssysteme vom Ausgang der Wärmeerzeugung 
über die Haupt und Verteilungsleitungen bis hin zur Hausanschlussleitung und dem Über
gabepunkt an der Hausstation im Gebäude.
Eine Differenzierung erfolgt in folgende Gruppen:
FW 1 Fernwärmeleitungen für Heizwassersysteme aller Nennweiten, aller Auslegungstem

peraturen und aller Auslegungsdruckstufen. Für Dampf ist eine Zusatzqualifikation 
erforderlich.

FW 2  Fernwärmeleitungen für Heizwassersysteme ≤ DN 250, Auslegungstemperaturen 
TA ≤ 140 °C und Auslegungsdrücken pA ≤ PN 25.

FW 3 Fernwärmeleitungen für Heizwassersysteme ≤ DN 100, Auslegungstemperaturen 
TA ≤ 110 °C und Auslegungsdrücken pA ≤ PN 16 innerhalb und außerhalb von Gebäu
den und Bauwerken.

1.2.7.3 Anforderungen und Qualifikation der Fachaufsicht
Die Fachaufsicht (FW 1) muss ein abgeschlossenes Studium an einer (Fach) Hochschule 
in einer einschlägigen technischen Fachrichtung (z. B. Bauwesen, Maschinenbau, Versor
gungstechnik, Verfahrenstechnik, Schiffbau) nachweisen können. Für die Gruppe FW 2 
muss die Fachaufsicht mindestens über eine Qualifikation als staatlich geprüfter Techni
ker einer einschlägigen technischen Fachrichtung (z. B. Maschinenbau, Tiefbau, Schiffbau, 
Versorgungstechnik) verfügen. Für die Gruppe FW 3 ist mindestens eine staatlich aner
kannte Qualifikation als Meister des Handwerks bzw. der Industrie und Handelskammer 
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einer einschlägigen technischen Fachrichtung (z. B. Installations und Heizungsbau, Rohr
leitungsbau, Rohrnetzbau und Rohrnetzbetrieb) erforderlich. Eine dreijährige Praxis bei der 
Errichtung und Instandsetzung warmgehender Rohrleitungen und Erfahrung in der Leitung 
von Fernwärmerohrleitungsbaumaßnahmen ist nachzuweisen. Die praktischen Erfahrungen 
sollten nicht mehr als fünf Jahre zurückliegen. Die Fachaufsicht muss in ihrer Funktion fest 
und ausschließlich beim Leitungsbauunternehmen angestellt sein.

1.2.7.4 Anforderungen und Qualifikation der Verantwortlichen Schweißaufsicht
 » Für FW 1 (st und cu) muss die Schweißaufsicht die Qualifikation als Schweißfachinge

nieur nachweisen. Die Schweißaufsicht muss nach DIN SPEC 35236 geschult sein und 
die Anforderungen der DIN EN ISO 14731 erfüllen. Für die Gruppen FW 2 und FW 3 
muss die Schweißaufsicht mindestens ein Schweißfachmann nach den vorgenannten 
Festlegungen sein.

 » Für Schweißarbeiten an polymeren Mediumrohren muss die Schweißaufsicht für Kunststof
fe nach DVGWMerkblatt GW 331 geschult sein und die Anforderungen der DIN 35226 er
füllen. Es ist zu beachten, dass die Anforderungen an Kunststoffschweißaufsichten, Kunst
stoffschweißer und Muffenmonteure in einem europäischen Regelwerk festgelegt sind.

1.2.7.5 Qualifikationen des Fachpersonals
Zusätzlich zu den in Abschnitt 1.2.3 genannten Anforderungen für Schweißarbeiten gilt Fol
gendes:
 » Für Schweißarbeiten an Stahlrohren sind ausschließlich Schweißer einzusetzen, die 

nach DIN EN ISO 96061 qualifiziert sind.
 » Lötverbindungen an Rohrleitungen der Untergruppe cu sind ausschließlich von Lötern 

auszuführen, die für den entsprechenden Anwendungsfall eine gültige Prüfbescheini
gung nach DIN EN 13133 oder DVS 1183 nachweisen können.

 » Schweißverbindungen an Rohrleitungen der Untergruppe cu sind ausschließlich von 
Schweißern auszuführen, die für den entsprechenden Anwendungsfall eine gültige Prüf
bescheinigung nach DIN EN ISO 96063 nachweisen können.

 » Für die Verbindung von Rohrleitungen aus Kunststoffen dürfen nur Fachkräfte einge
setzt werden, die für den entsprechenden Anwendungsfall gemäß AGFWArbeitsblatt 
FW 420 in die Ausführung von Pressverbindungen nachweislich eingewiesen sind.

 » Für das Schweißen von PE und PB1Rohren müssen die Schweißer eine gültige Prüfbe
scheinigung nach DVS 22071, DVS 22121 oder DVGWArbeitsblatt GW 330 vorweisen 
können.

 » Muffenmonteure müssen nach AGFWArbeitsblatt FW 603 geschult und geprüft sein.
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1 1.2.7.6 Gerätetechnische Ausrüstung
Das AGFWArbeitsblatt FW 601 enthält nur allgemeine Anforderungen an die Gerätetechnik 
und an die Ausstattung mit Arbeitsmitteln und stätten. Es folgt der Verweis auf eine der 
Zertifizierungsgruppe angemessene Ausstattung mit geprüften, geeigneten und gebrauchs
tauglichen Arbeitsmitteln.

1.2.7.7 Betriebliches Managementsystem
Das betriebliche Managementsystem (BMS) ist verbindlicher Bestandteil des AGFWAr
beitsblatts FW 601, Ausgabe Januar 2016. Einzelheiten sind der jeweils gültigen Ausgabe 
des vorgenannten Arbeitsblatts sowie Abschnitt 1.2.3 zu entnehmen.

1.2.8 DVGW-Arbeitsblatt GW 381 (Mai 2015)
„Mindestanforderungen für Bauunternehmen im Leitungstiefbau“
Für Leitungsverlegungen der Sparten Fernwärme, Gas, Strom, Telekommunikation und 
Trinkwasser sind Tiefbaumaßnahmen (Erd und Straßenbauarbeiten) im öffentlichen Stra
ßenland technisch überaus anspruchsvolle Maßnahmen.
Derartige Tiefbauarbeiten reichen vom Straßenaufbruch über die Grabenherstellung und 
verfüllung bis hin zur Wiederherstellung der Straßenoberfläche und erfordern ein hohes 
Maß an Fachkunde sowie eine sorgfältige Planung und Bauausführung unter Beachtung 
der gültigen Regeln der Technik.
Das DVGWArbeitsblatt GW 381 „Mindestanforderungen für Bauunternehmen im Leitungs
tiefbau“ (gleichlautend mit AGFWArbeitsblatt FW 600 und VDEARN 4220) enthält die 
formalen, personellen und sachlichen Mindestanforderungen sowie optionale Kriterien für 
Bauunternehmen im Leitungstiefbau. Für den Bau der Leitung selbst und diesbezügliche 
Aspekte gelten die dafür einschlägigen technischen Regeln und Qualifikationsanforderun
gen (siehe auch Abschnitt 1.2.2 bis Abschnitt 1.2.7).

DVGWArbeitsblatt GW 381 deckt insbesondere folgende Aspekte ab:
 » Unternehmen (Leistungsfähigkeit, Qualitätsmanagement, Nachunternehmereinsatz)
 » Fach und Führungspersonal (Qualifikation je nach Funktion)
 » Allgemeine Ausstattung (Werkstätten, Fuhrpark, Schutzausrüstung usw.)
 » Verkehrssicherung (Zeichen, Signalanlagen, Absperrgeräte usw.)
 » Ortungs und Vermessungsgeräte
 » Aufbruchgeräte/Fugenschneider
 » Baugeräte zum Bodenaushub und einbau (Bagger, Container usw.)
 » Geräte zum Leerrohreinbau
 » Grabenverbau und Verdichtungsgeräte
 » Geräte zur Oberflächenwiederherstellung
 » Geräte zur Eigenüberwachung (Bodenverdichtung usw.).
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1.2.9 Internationale Managementsysteme zur Qualitäts- und Gütesicherung

1.2.9.1 Safety Certificate Contractors (SCC)
Ein weiteres zertifizierbares Managementsystem ist das Safety Certificate Contractors 
(SCC). Zertifiziert werden Managementsysteme von technischen Dienstleistungsunter
nehmen, die in den Betriebsstätten des Auftraggebers tätig werden. SCC deckt die Berei
che der Arbeitssicherheit, des Gesundheits und des Umweltschutzes ab. Die zertifizierten 
Unternehmen haben somit nachgewiesen, dass die Anforderungen aus den vorgenannten 
Bereichen im Hinblick auf die grundlegenden (Arbeits)Sicherheits, Gesundheits und 
Umweltschutzstandards (SGU) eingehalten und umgesetzt werden. Energieeffizienz, Ab
fallminimierung und Risikovorbeugung sind daher ebenfalls zentrale Punkte eines solchen 
Managementsystems.

Folgende Zertifikate werden unterschieden:
SCC*  Zertifikat für Unternehmen mit maximal 35 Mitarbeitern, die keine Subunternehmer 

im zertifizierten Bereich einsetzen
SCC** Uneingeschränktes Zertifikat für Unternehmen mit mehr als 35 Mitarbeitern
SCCP  Zertifikat für die petrochemische Industrie oder Raffinerien.

Zu beachten ist, dass der Verband akkreditierter Zertifizierungsgesellschaften e.V. (VAZ) 
im Jahr 2019 die Programmeigentümerschaft für die Programme SCC und SGUPersonal 
von der Deutschen Wissenschaftlichen Gesellschaft für nachhaltige Energieträger, Mobi
lität und Kohlenstoffkreisläufe e.V. (DGMK) übernommen hat. Damit einhergehend ist die 
Einführung des neuen Standards „SCCVAZ 2021“ erfolgt, der das Programm „SCC Version 
2011“ von der DGMK abgelöst hat. Unter Berücksichtigung der damit verbundenen Um
stellungsfrist haben seit dem 1. Mai 2023 alle SCC2011Zertifikate ihre Gültigkeit verloren. 
Der Nachweis, dass wesentliche SGUAnforderungen eingehalten werden, ist daher nur 
noch durch ein Zertifikat auf Grundlage von „SCCVAZ 2021“ möglich. Die SCCChecklisten 
(Programmunterlagen) nach SCCVAZ 2021 folgen weiterhin dem gewohnten Aufbau und 
haben sich inhaltlich nur geringfügig verändert.

1.2.9.2 Qualitätsmanagementsysteme nach DIN EN ISO 9001 (November 2015)
„Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO 9001:2015)“
Die Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 ist die national und international am weitesten 
verbreitete Norm im Qualitätsmanagement (QM). Alle in dieser Norm festgelegten Anfor
derungen sind allgemeiner Natur und auf alle Organisationen anwendbar, unabhängig von 
deren Branche, Art und Größe und von der Art ihrer bereitgestellten Produkte und Dienst
leistungen.
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1 Die DIN EN ISO 9001 „Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen“ regelt umfänglich 
die Mindestanforderungen an ein QMSystem, das Unternehmen erfüllen müssen, die sich 
auf Basis dieser Norm zertifizieren lassen möchten. Dies beinhaltet sowohl Produkte als 
auch Dienstleistungen. Mittels eines durchgängigen, dokumentierten Systems der Quali
tätssicherung soll prozessorientiert nicht nur die Qualität der Waren und Dienstleistungen 
gewährleistet, sondern auch ein kontinuierlicher, strukturierter Verbesserungsprozess ein
geleitet werden. Dies bietet nicht zuletzt auch wirtschaftliche Vorteile. Mit der Novellierung 
der ISO 9001 im Jahr 2015 hat die Norm den gleichen Aufbau der Kapitel und gleichartige 
Kerninhalte wie die anderen ISOManagementnormen für Umweltschutz (ISO 14001), Si
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit (ISO 45001) und Energiemanagement (ISO 50001) 
erhalten. Dadurch können mehrere Managementsysteme (z. B. Qualität, Umwelt, Arbeitssi
cherheit) durch Vermeidung von Doppelarbeit wesentlich vereinfacht und effizienter inte
griert werden. Daraus resultieren auch zusätzliche Synergieeffekte bei der Durchführung 
interner Audits, die damit einfacher werden bzw. die nach mehreren Normen gleichzeitig 
durchgeführt werden können.

Die wesentlichen Punkte aus dem Inhalt der DIN EN ISO 9001 sind:

Kapitel 4: Kontext der Organisation
 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontextes
 4.2 Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien
 4.3 Festlegen des Anwendungsbereichs des Qualitätsmanagementsystems
 4.4 Qualitätsmanagementsystem und seine Prozesse

Kapitel 5: Führung
 5.1 Führung und Verpflichtung
 5.2 Politik
 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation

Kapitel 6: Planung
 6.1 Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen
 6.2 Qualitätsziele und Planung zu deren Erreichung
 6.3 Planung von Änderungen

Kapitel 7: Unterstützung
 7.1 Ressourcen
 7.2 Kompetenz
 7.3 Bewusstsein
 7.4 Kommunikation
 7.5 Dokumentierte Information
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Kapitel 8: Betrieb
 8.1 Betriebliche Planung und Steuerung
 8.2 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen
 8.3 Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen
 8.4  Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen
 8.5 Produktion und Dienstleistungserbringung
 8.6 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen
 8.7 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse

Kapitel 9: Bewertung der Leistung
 9.1 Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung
 9.2 Internes Audit
 9.3 Managementbewertung

Kapitel 10: Verbesserung
 10.1 Allgemeines
 10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen
 10.3 Fortlaufende Verbesserung.

1.2.9.3 Umweltmanagementsysteme nach DIN EN ISO 14001 (November 2015)
„Umweltmanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung 
(ISO 14001:2015)“
Die Umweltmanagementnorm ISO 14001 geht über die im SCC (siehe Abschnitt 1.2.9.1) 
gestellten Anforderungen hinaus. Zertifizierte Unternehmen definieren klare Ziele ihrer 
Umweltpolitik und des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen, deren Entsorgung und der 
Auswirkungen des Einsatzes von Stoffen. Auch hier steht die Erfüllung rechtlicher und 
sonstiger Verpflichtungen sowie der kontinuierliche Verbesserungsprozess im Vordergrund. 
Die ISO 14001 besitzt den gleichen Grundaufbau und die gleichen Kerninhalte wie die Ma
nagementnormen ISO 9001 (siehe Abschnitt 1.2.9.2), ISO 45001 (siehe Abschnitt 1.2.9.4) 
und ISO 50001 (siehe Abschnitt 1.2.9.5).

1.2.9.4 Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit DIN ISO 
45001 (Juni 2018)
„Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Anforderungen 
mit Anleitung zur Anwendung (ISO 45001:2018)“
Die internationale Norm ISO 45001 ersetzt den aus England stammenden Standard BS 
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) und führt Arbeits
schutz und betriebliches Gesundheitsmanagement zusammen. Damit werden die Anforde
rungen an Arbeits und Gesundheitsschutzmanagementsysteme einheitlich festgelegt und 
Leitlinien zur Anwendung gegeben.
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1 Auch wenn sich die Anforderungen von ISO 45001 und OSHAS 18001 ähneln, besteht ein 
wesentlicher Unterschied darin, dass die ISO 45001 Maßnahmen für den Schutz festange
stellter Mitarbeiter im Unternehmen sowie etwaiger externer Mitarbeiter bei Subunterneh
mern und externen Auftragnehmern verlangt.
Die ISO 45001 besitzt den gleichen Grundaufbau und gleiche Kerninhalte wie die Manage
mentnormen ISO 9001 bzw. ISO 14001 und lässt sich damit in diese integrieren.
Ein bestehendes Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (SGAMS) 
nach OSHAS 18001 stellt eine gute Möglichkeit dar, um einerseits eine Umstellung auf die 
DIN ISO 45001 und anderseits eine Integration in bestehende Managementsysteme gemäß 
ISO 9001 (siehe Abschnitt 1.2.9.2), ISO 14001 (siehe Abschnitt 1.2.9.3) und ISO 50001 (siehe 
Abschnitt 1.2.9.5) vorzunehmen.

1.2.9.5 Energiemanagementsysteme nach DIN EN ISO 50001 (Dezember 2018)
„Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung 
(ISO 50001:2018)“
Laut Klimaschutzgesetz soll Deutschland bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral werden. 
Neben der Verwendung von elektrischer Energie, Wärme und „grünen“ Gasen aus erneu
erbaren bzw. klimaneutralen Quellen muss dafür einerseits der Primärenergieverbrauch 
drastisch gesenkt werden. Andererseits ist auch eine enorme Steigerung der Energieeffi
zienz notwendig. Daher wurden im Jahr 2015 auf Grundlage der im Energiedienstleistungs
gesetz (EDLG) umgesetzten europäischen Richtlinie 2012/27/EU erstmals rund 50.000 
deutsche Großunternehmen dazu verpflichtet, ein Energieaudit durchzuführen. Das Ener
gieaudit richtet sich nach den Anforderungen der Norm DIN EN 162471 und kann entweder 
durch fachkundige interne oder externe Personen durchgeführt werden. Als Alternative zum 
Energieaudit können verpflichtete Unternehmen ein Umweltmanagementsystem nach der 
europäischen EMASVerordnung oder ein Energiemanagementsystem (EnMS) nach der 
ISO 50001 einführen.
Diese Norm ist nicht auf einzelne Energiesektoren oder Produkte und Dienstleistungen aus
gerichtet und kann von unterschiedlichsten Organisationen, von kleinen und mittleren Un
ternehmen bis hin zu Großunternehmen oder Behörden, angewandt werden. Sie legt Anfor
derungen zur Einführung, Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines EnMS 
fest. Es ist die Aufgabe des jeweiligen Unternehmens, diese Anforderungen systematisch 
und angemessenen auf die eigenen Bedürfnisse zuzuschneiden und umzusetzen, damit 
eine fortlaufende Verbesserung der energiebezogenen Leistung und des EnMS erzielt wird.
Auch wenn für Leitungsbauunternehmen derzeit noch keine direkte Anforderung zur Ein
führung eines EnMS besteht, ist anzunehmen, dass für das Erreichen der Klimaschutzziele 
vermutlich zunächst mit dem Regelwerk der EUTaxonomie für nachhaltiges Wirtschaften 
durch Versorgungsunternehmen bzw. Netzbetreiber entsprechende Anforderungen zur Ein
sparung von Treibhausgasen bzw. CO2Emisisonen an Leitungsbauunternehmen gestellt 
werden.
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Somit kann es zukünftig sinnvoll oder notwendig werden, die ISO 45001 anzuwenden. Sie 
besitzt den gleichen Grundaufbau und die gleichen Kerninhalte wie die Managementnor
men ISO 9001 (siehe Abschnitt 1.2.9.2), ISO 14001 (siehe Abschnitt 1.2.9.3) und ISO 45001 
(siehe Abschnitt 1.2.9.4) und kann mit diesen in Übereinstimmung gebracht bzw. in diese 
integriert werden.

1.2.10 Präqualifikation
Unter Präqualifikation versteht man eine projekt und ausschreibungsunabhängige Eig
nungsprüfung, in der potenzielle Anbieter (Dienstleister) den Nachweis der eigenen Leis
tungsfähigkeit in puncto Zuverlässigkeit, Ressourcen und Fachkunde erbringen. Basis für 
die Präqualifikation sind die in § 6 VOB/A bzw. § 6 EU VOB/A hinterlegten Anforderungen. 
Durch eine Präqualifikation soll die Leistungsfähigkeit von Unternehmen gegenüber den 
öffentlichen Auftraggebern schneller, unbürokratischer und somit kostensparender nach
weisbar sein.

1.2.11 Hilfestellung bei der Erfüllung von Regelwerksanforderungen
Der Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv) unterstützt Leitungsbauunternehmen u. a. bei 
der Erfüllung von Anforderungen aus den Regelwerken DVGW GW 301 (A), GW 302 (A), 
GW 381 (A) und AGFWArbeitsblatt FW 601 durch mehrere Hilfestellungen:
 » Technische Mitteilung Nr. 1, die jedes Jahr aktualisiert wird und einen Überblick über 

das notwendige Regelwerk in den einzelnen Sparten des Leitungsbaus gibt (siehe auch 
Abschnitt 1.2.12)

 » BMSHandbuch, das die Erstellung eines BMS im Unternehmen erleichtert
 » Gefährdungsbeurteilung für den Rohrleitungsbau, die inhaltlich die Belange der Lei

tungsbauer aufgreift
 » Speziell für die nach DVGW GW 301 (A) zertifizierten Leitungsbauunternehmen wird ein 

Modul des OnlineRegelwerks Plus angeboten (www.wvgw.de).

Weiterführende und aktuelle Informationen finden sich auf der Webseite des rbv unter www.
rohrleitungsbauverband.de.

1.2.12 Mitgeltende Technische Regeln und Vorschriften
Die im folgenden aufgeführten Dokumente stellen ohne Anspruch auf Vollständigkeit einen 
Auszug der in Kapitel 1.2 behandelten Regelwerke für die spartenspezifische Konformi
tätsbewertung bzw. Zertifizierung von Leitungsbauunternehmen dar. Für die Anwendung 
dieser Dokumente sind in Abhängigkeit der verschiedenen Zertifizierungsverfahren und den 
jeweiligen Zertifizierungsumfang jedoch eine wesentlich größere Anzahl von Regelwerken, 
Rechtsvorschriften sowie Vorschriften der Arbeitssicherheit, des Gesundheits und Um
weltschutzes erforderlich.
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1 Eine Zusammenstellung der aktuell gültigen technischen Regeln, die hierfür besondere 
Relevanz haben, sowie der sonstigen technischen Regeln im Rohrleitungsbau, veröffentlicht 
der Rohrleitungsbauverband e.V. in seiner jährlich erscheinenden Technischen Mitteilung. 
Sie ist über die Website www.rohrleitungsbauverband.de unter Leistungen > Publikatio
nen > Technische Mitteilungen abrufbar.

AGFW
FW 601 „Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von 

Rohrleitungen für Fernwärmesysteme – Anforderungen und Prüfungen“
FW 446 „Schweißverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Fernwärme

versorgung – Herstellung, Prüfung und Bewertung“

DVGW
GW 301  „Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von 

Rohrleitungen – Anforderungen und Prüfungen”
GW 302  „Qualifikationskriterien an Unternehmen für grabenlose Neulegung und 

Rehabilitation von nicht in Betrieb befindlichen Rohrleitungen”
GW 3021 (Entwurf) „Grabenlose Bauweisen – Teil 1: Unternehmen zur Rehabilitation und 

Neulegung von Rohrleitungen – Anforderungen und Prüfungen“
GW 304 „Rohrvortrieb und verwandte Verfahren“
GW 3201  „Erneuerung von Gas und Wasserrohrleitungen durch Rohreinzug 

oder Rohreinschub mit Ringraum“
GW 3202 „Rehabilitation von Gas und Wasserrohrleitungen durch PERelining

verfahren ohne Ringraum“
GW 321 „Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren für Gas und Wasserrohr

leitungen”
GW 3221 „Grabenlose Auswechslung von Gas und Wasserrohrleitungen – 

Press/Ziehverfahren“
GW 3222 „Grabenlose Auswechslung von Gas und Wasserrohrleitungen – Hilfs

rohrverfahren“
GW 323  „Grabenlose Erneuerung von Gas und Wasserversorgungsleitungen 

durch Berstlining“
GW 324  „Fräs und Pflugverfahren für Gas und Wasserrohrleitungen“
GW 325  „Grabenlose Bauweisen für Gas und WasserAnschlussleitungen“
GW 327  „Auskleidung von Gas und Wasserrohrleitungen mit einzuklebenden 

Gewebeschläuchen“
W 343  „Sanierung von erdverlegten Guss und Stahlrohrleitungen durch Ze

mentmörtelauskleidung“
W 396  „Abbruch, Sanierungs und Instandhaltungsarbeiten an Wasserrohrlei

tungen mit asbesthaltigen Bauteilen oder Beschichtungen“.



38 1. Qualitätssicherung und Qualifikation

DIN EN ISO
DIN EN ISO 9001 „Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen“
DIN EN ISO 14001 „Umweltmanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur An

wendung“
DIN ISO 45001 „Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – 

Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung“
DIN EN ISO 50001 „Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur An

wendung“

1.3 Qualifikation im Leitungsbau – Aus-, Fort- und Weiterbildung
Rasante technische Entwicklungen machen vor keinem Wirtschaftszweig Halt und ver
langen nach fortwährendem und fundiertem Wissenserwerb. Doch was bedeutet das für 
die Unternehmen im Rohrleitungsbau, im Kanal und Kabelleitungstiefbau? Wie sieht die 
fachliche Bildung aus der Sicht eines bauindustriellen Bildungswerkes aus? Welche neuen 
Entwicklungen gibt es?

Leitungen sind ein wesentliches Element der modernen, öffentlichen Infrastruktur. Ob Strom 
oder Gas, ob Wasser oder Abwasser, auch Wärme, Telekommunikation usw. – ohne ent
sprechende Leitungen wäre die Versorgung mit diesen Medien in der heutigen Gesellschaft 
kaum denkbar. Dass dabei dem aufwendigeren unterirdischen Einbau von Leitungen viel
fach der Vorzug gegenüber einer oberirdischen Leitungsführung gegeben wird, hat triftige 
Gründe. Zum einen gewährleistet diese Methode in der Regel längere Standzeiten, weil un
terirdische Leitungen geringeren Schadeinwirkungen der Umgebung ausgesetzt sind. Das 
Erdreich wirkt hier in aller Regel als ein natürlicher „Schutzmantel” gegen Umwelteinflüsse 
wie Frost und extreme Wärme. Zum anderen würde die angesprochene Vielzahl der heute 
benötigten Leitungen bei einer oberirdischen Verlegung zu wahrhaft chaotischen Verhält
nissen führen. Vor allem in den Ballungsräumen der Großstädte, wo mit Abstand die meisten 
Leitungen verlegt werden, wäre dies aus rein praktischen, funktionellen und ästhetischen 
Gründen kaum hinnehmbar.

Durch die stärkere Wettbewerbssituation am europäischen Markt sind die Versorgungs
unternehmen gehalten, Qualität und Effizienz der Arbeit ständig zu verbessern. Gleiches 
gilt für die im Leitungsbau tätigen Unternehmen. Eine Grundlage hierfür ist der Einsatz von 
qualifiziertem Personal, das ein Höchstmaß an aktueller Sach und Fachkunde hat und mit 
den anfallenden Arbeiten betraut wird.
Innerhalb der Berufsbildungsmaßnahmen sind nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 
23. März 2005 zu unterscheiden:
 » Berufsausbildungsvorbereitung
 » Berufsausbildung
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1  » Berufliche Fortbildung
 » Berufliche Umschulung.

Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in 
einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu ver
mitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen 
(§ 1 (3) BBiG).
Die berufliche Fortbildung soll es ermöglichen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten 
und anzupassen oder zu erweitern und beruflich aufzusteigen (§ 1 (4) BBiG).
Die berufliche Umschulung soll zu einer anderen beruflichen Tätigkeit befähigen (§ 1 (5) BBiG).
Die Berufsbildung in diesem Sinne wird durchgeführt als betriebliche Berufsausbildung in
 » Betrieben der Wirtschaft und in
 » vergleichbaren Einrichtungen außerhalb der Wirtschaft.

1.3.1 Erstausbildung – das duale System
In Deutschland basiert die Erstausbildung im Wesentlichen auf dem dualen System. Die 
Ausbildung findet dabei an zwei Lernorten statt: einerseits im Lehrbetrieb, mit dem der 
Lehrvertrag geschlossen wird, und andererseits an Berufsschulen. Letztere sind in erster 
Linie für die theoretische Ausbildung zuständig; die Ausbildung in der Berufsschule findet 
dabei entsprechend den Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz der Länder statt. 
Aufgabe der Betriebe ist es dann, die Auszubildenden praktisch zu qualifizieren. Speziell 
im Bau und verwandten Berufen nehmen insbesondere die überbetrieblichen Ausbildungs
zentren (ÜAZ) für bestimmte praktische Inhalte Aufgaben für die Ausbildungsbetriebe wahr 
(bis zu 37 Wochen in drei Lehrjahren). Die Ausbildung in den ÜAZ übernimmt vor allem zwei 
Funktionen.
Sie soll
 » Qualifikationen grundlegend in einer planmäßig und systematisch aufgebauten Art und 

Weise vermitteln und
 » Qualifikationen beibringen, die vom Ausbildungsbetrieb nicht oder nur unzureichend 

abgedeckt werden können.
Das betrifft sowohl die Inhalte der beruflichen Grundbildung als auch die Inhalte der beruf
lichen Fachbildung.

Neben der überbetrieblichen Ausbildung, die Fachkenntnisse vermittelt, ermöglicht der Lehr 
bzw. Ausbildungsbetrieb dem Lernenden den entsprechenden Erwerb der erforderlichen 
Berufserfahrung. Die Ausbildungsinhalte des dualen Systems von Berufsschule einerseits 
und Lehrbetrieb und Ausbildungszentrum andererseits müssen aufeinander abgestimmt 
sein, um einen effektiven Lerneffekt zu erzielen.
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Spezifische Ausbildungsberufe für Verteilungsanlagen in der öffentlichen Gas und Was
serversorgung sind
 » Anlagenmechaniker:in, Schwerpunkt Rohrsystemtechnik, 
 » Geprüfte(r) Verteilnetztechniker:in (Fortbildung),
 » Rohrleitungsbauer:in1.

1.3.1.1 Anlagenmechaniker – Schwerpunkt Rohrsystemtechnik
Anlagenmechaniker sind wie andere Mechaniker dem Berufsfeld Metall zugeordnet. Im Ein
satzgebiet Rohrsystemtechnik (bis 2004: Fachrichtung Versorgungstechnik) übernehmen 
sie Aufgaben, die vor der Neuordnung der industriellen Metallberufe 1987 durch Rohrnetz
bauer ausgefüllt wurden.
Die Zuordnung dieses Berufes in das Berufsfeld Metall hat insbesondere bei kleinen und 
mittleren Versorgungsunternehmen zu starken Irritationen geführt, weil sich die durch Rohr
netzbauer zum Teil in erheblichem Umfang durchgeführten Erdarbeiten im Ausbildungsin
halt der Anlagenmechaniker, Einsatzgebiet Rohrsystemtechnik, nicht auf den ersten Blick 
und an herausragender Stelle wiederfanden. Diese Arbeiten lassen sich jedoch sehr wohl 
und ausreichend bei entsprechender Gestaltung des betrieblichen Ausbildungsrahmen
planes in der berufsfeldbreiten Grundausbildung der Anlagenmechaniker, Einsatzgebiet 
Rohrsystemtechnik, unterbringen.
Über den gesamten Ausbildungszeitraum werden Fach und Kernqualifikationen verzahnt mit
einander vermittelt. Im ersten Ausbildungsjahr ist der Anteil der Kernqualifikationen am größten.

Kernqualifikationen sind (auszugsweise)
 » Berufsbildung, Arbeits und Tarifrecht,
 » Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umweltschutz,
 » Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der Arbeitsergebnisse,
 » Warten von Betriebsmitteln,
 » Steuerungstechnik,
 » Anschlagen, Sichern und Transportieren,
 » Kundenorientierung.

Die berufsspezifischen Fachqualifikationen sind
 » Bearbeiten von Aufträgen,
 » Herstellen und Montieren von Bauteilen und Baugruppen,
 » Instandhaltung; Feststellen, Eingrenzen und Beheben von Fehlern und Störungen,
 » Prüfen von Bauteilen und Einrichtungen,
 » Qualitätssicherung und Geschäftsprozesse.

 1 Im Folgenden wird – unter Respekt für alle Geschlechter – zur leichteren Lesbarkeit die männliche 
Form verwendet. Auf die Ausbildung von Frauen zur Geprüften Netzmeisterin und den anderen hier 
vorgestellten Berufen wird selbstverständlich ebenso abgezielt.
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1 Zu den Tätigkeiten und Aufgaben gehören
 » Erstellen und Inbetriebnahme von Rohrleitungen für Gas und Wasser,
 » Einbauen und Inbetriebnahme von Betriebseinrichtungen der Gas und Wasservertei

lung sowie das
 » Überwachen und Instandhalten von Gas und Wasserrohrnetzen.

Die Ausbildungsdauer im Rahmen der dualen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule be
trägt 3,5 Jahre. Die sogenannte „externe Ausbildung“ ist in § 45 (2) BBiG geregelt. Danach 
ist zur Abschlussprüfung auch zuzulassen, wer nachweist, dass er mindestens das Einein
halbfache der Zeit, die als Ausbildungszeit vorgeschrieben ist, in dem Beruf tätig gewesen 
ist, in dem er die Prüfung ablegen will.

1.3.1.2 Geprüfter Verteilnetztechniker
Im Jahr 2018 wurde die Fortbildung zum Netzmonteur durch den Geprüften Verteilnetztech
niker abgelöst. Der neue Abschluss in einem oder mehreren der Handlungsfelder
 » Fernwärme,
 » Gas,
 » Strom oder
 » Wasser

wurde gewählt, weil die Verteilnetze das Haupteinsatzgebiet der Zielgruppe sind und dar
auf in der neuen Bezeichnung hingewiesen werden soll. Er umfasst neue und aktualisierte 
Prüfungsinhalte und enthält eine stärkere Ausrichtung auf die Prüfungsteile der fachtheo
retischen und fachpraktischen Qualifikationen der jeweiligen Handlungsfelder.

Die Liberalisierung auf dem Energiemarkt hat weitreichende Konsequenzen für die Versor
gungswirtschaft. Die Möglichkeit der Kunden, den Versorger zu wechseln, bewirkt, dass 
Kundenbindung und Kostenreduzierung stärker in das Blickfeld bei der Schaffung einer 
wirkungsvollen Organisation kommen. Als Ziel einer Reorganisation werden daher häufig 
folgende Maßnahmen verfolgt:
 » Schnellere Umsetzung von Kundenaufträgen
 » Effizientere Dienstleistungen durch Reduzierung der Ansprechpartner
 » Kosteneinsparung durch schlankere Strukturen im Netzbereich
 » Flexibler Einsatz des Personals durch spartenübergreifende Organisationen.

Nachdem schon seit Längerem die Bereiche Gas und Wassernetze in den Versorgungsun
ternehmen organisatorisch zusammengelegt worden waren, haben namhafte Querverbund
unternehmen damit begonnen, auch die Netzsparte „Strom” auf der handwerklichtechni
schen Ebene mit Gas und Wasser zusammenzuführen. Bei einzelnen Flächenversorgern 
liegen hierzu schon mehrjährige Erfahrungen vor.
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Diese Mehrspartenunternehmen haben betriebsintern ihre Fachkräfte so weitergebildet, 
dass sie befähigt waren, bestimmte Aufgabenfelder bei den Netzen in der Gas, Wasser 
oder Stromversorgung „aus einer Hand” durchzuführen. Diese interne Fortbildung hatte 
schon damals eine mehrjährige Dauer und war auf das eigene Versorgungsunternehmen mit 
seinen netzspezifischen Anforderungen ausgelegt. Bei dieser betriebsinternen Fortbildung 
wurde kein staatlicher Abschluss angestrebt, da die Qualifizierung des eigenen Netzperso
nals im Vordergrund stand.

Die Empfehlung der Deutschen Industrie und Handelskammer (DIHK) vom 1. August 2018 
zum Erlass von Prüfungsordnungen durch örtliche Industrie und Handelskammern (IHK) 
zum Abschluss „Geprüfter Verteilnetztechniker“ mit den möglichen Handlungsfeldern Fern
wärme, Gas, Strom oder Wasser hat bundesweit einheitliche Standards für diesen Fortbil
dungsberuf gesetzt. Der Gremienverbund zur Berufsbildung der Verbände AGFW, DVGW, 
rbv und VDE hat dafür entsprechende Zuarbeit geleistet.

Der Fortbildungsberuf baut in der Regel auf einem einschlägigen Facharbeiterabschluss 
mit fachspezifischer Berufspraxis auf. Nur durch Berufserfahrung mit guten theoretischen 
Kenntnissen können die hohen Anforderungen erfüllt werden.

Berufstätige Fachkräfte können sich als Geprüfter Verteilnetztechniker in den Handlungs
feldern Fernwärme, Gas, Strom oder Wasser qualifizieren. Ihre Befähigung können sie bei 
Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung durch eine erfolgreiche Prüfung nach den Beson
deren Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüf
ter Verteilnetztechniker“ der örtlichen Industrie und Handelskammern (IHK) in einem oder 
mehreren Handlungsfeldern (Fernwärme, Gas, Strom, Wasser) nachweisen.

Diese besonderen Rechtsvorschriften regeln alle Einzelheiten der Prüfung und der Qua
lifikationsinhalte der jeweiligen Handlungsfelder. Die Rechtsvorschriften können über die 
Internetseiten der jeweiligen IHK bezogen werden. Im Folgenden wird exemplarisch auf 
einzelne Aspekte eingegangen.

Berufsbeschreibung
Die Tätigkeiten orientieren sich an den Aufgaben einer modernen Netzführung, die heute 
vielfach spartenübergreifend agiert, und erfordern die selbstständige und verantwortungs
bewusste Wahrnehmung insbesondere folgender Aufgaben:
 » Verantwortliches Arbeiten in Netzen und Anlagen und im Bereich der Gas, Wasser, 

Fernwärme und Stromversorgung
 » Arbeiten auf Basis von Rechtsvorschriften, anerkannten Regeln der Technik sowie Vor

schriften der Arbeitssicherheit, des Umwelt und Gesundheitsschutzes
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1  » Bauen, Betreiben, Instandhalten sowie Mitwirken bei der Planung von Netzen und An
lagen

 » Störungen erkennen und beurteilen und geeignete Maßnahmen im Rahmen des Stö
rungsmanagements einleiten

 » Mitwirken bei der Erstellung des Planwerks sowie Erstellen von Dokumentationen
 » Kosten und kundenorientiertes Handeln
 » Anwendung von Informations und Kommunikationstechniken.

Zulassung zur Prüfung
Zur Teilprüfung „Fachtheoretische Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer
1. eine mit Erfolg abgelegte Abschluss oder Gesellenprüfung in einem anerkannten Aus

bildungsberuf, der den Metall oder Elektroberufen zugeordnet werden kann, und da
nach eine mindestens einjährige einschlägige Berufspraxis oder

2. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten 
Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige einschlägige Berufspraxis 
oder

3. eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufspraxis nachweist.

Zur Teilprüfung „Fachpraktische Qualifikationen“ ist zuzulassen, wer
1. die Teilprüfung „Fachtheoretische Qualifikationen“ vor nicht mehr als fünf Jahren ab

gelegt hat und
2. in den oben genannten Fällen zu den dort genannten Praxiszeiten mindestens noch 

weitere sechs Monate bzw. bei kombinierter Fortbildung in den Handlungsfeldern Gas 
und Wasser mindestens noch ein weiteres Jahr Berufspraxis nachweist.

Die Berufspraxis muss der Fortbildung als Geprüfter Verteilnetztechniker dienlich sein und 
inhaltlich wesentliche Bezüge zu den genannten Tätigkeitsbereichen haben, sie muss in dem 
Handlungsfeld nachgewiesen werden, in dem die Prüfung abgelegt werden soll.

Abweichend kann zur Prüfung auch zugelassen werden, wer durch Vorlage von Zeugnissen 
oder auf andere Weise glaubhaft macht, dass er Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 
erworben hat, die eine Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

Qualifizierungsempfehlungen der Verbände und Unternehmen
Durch die Experten des Gremienverbundes der Verbände AGFW, DVGW, rbv und VDE sind 
Empfehlungen für den Erwerb von fachpraktischen Qualifikationen in den Betrieben er
arbeitet worden. Diese Umsetzungshilfen orientieren sich am DIHKRahmenplan für die 
Fortbildung als Geprüfter Verteilnetztechniker.
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1.3.1.3 Ausbildung im Rohrleitungs- und Kanalbau
Im Rohrleitungs und Kanalbau gibt es bislang vier berufsqualifizierende Abschlüsse:

 » Tiefbaufacharbeiter, Schwerpunkt Rohrleitungsbauarbeiten (Ausbildungszeit: zwei 
Jahre)

 » Tiefbaufacharbeiter, Schwerpunkt Kanalbauarbeiten (Ausbildungszeit: zwei Jahre)
 » Rohrleitungsbauer (Ausbildungszeit: drei Jahre)
 » Kanalbauer (Ausbildungszeit: drei Jahre).

In Teilen des ersten Ausbildungsjahres wird dem Auszubildenden eine berufsfeldbreite 
Grundbildung vermittelt. Diese umfasst beispielsweise im Bereich Hochbau Betonarbei
ten, Stahlbetonarbeiten und das Herstellen von Mauerwerk oder im Bereich Tiefbau das 
Herstellen von Baugruben, Gräben und Verkehrswegen. Dabei gibt es jedoch Bestrebun
gen, schon in dieser Zeit eine stärkere Gewichtung auf den Zielberuf zu legen. Im Rahmen 
der berufsfeldbreiten Grundbildung werden spezielle, berufsbezogene Inhalte besonders 
vertieft. Aufbauend auf der beruflichen Grundbildung erfolgt dann im zweiten und dritten 
Ausbildungsjahr die berufliche Fachbildung.

Nachfolgend werden Inhalte aufgeführt, wie sie zum Beispiel das Bildungswerk BAU Hes
senThüringen e.V. in der Berufsausbildung vermittelt.

Beispiele im Rohrleitungsbau (Tiefbaufacharbeiter Schwerpunkt Rohrleitungsbau, Rohr
leitungsbauer):
 » Boden
 » Bodenarten/Bodenklassen und deren Eigenschaften
 » Unfallverhütung/Arbeitssicherheit (z. B. Verbau)
 » Einbautiefen siehe DGUV Vorschrift 1 (BGV A1) Allg. Vorschrift DIN 4123/DIN 4124
 » Symbole, Kurzbezeichnungen, Längenarten, Durchmesser, Druckstufen von Rohren
 » Rohrmaterial und dessen Eigenschaften
 » Einsatzgebiete
 » Einbau bzw. Montageverhalten
 » Rohrverbindungsarten (lösbar und unlösbar) und deren spezifisches Dichtungssystem 

(Dichtungsarbeiten), Begriffserklärung der Längskraftschlüssigkeit
 » Handhabung von Montage und Einbaugeräten verschiedener Hersteller
 » Einsatz und Eigenschaften von Armaturen und Formteilen
 » Herstellen von Ring und Streckenleitungen mit verschiedenen Verbindungsarten, Ma

terial und Nennweitenwechsel
 » Umgang und Handhabung von Anbohrwerkzeugen verschiedener Hersteller
 » Einrichtung von Hausanschlüssen (Gas/Wasser) aus PE und Stahl mit verschiedenen 

Verbindungsarbeiten und Ventilanbohrarmaturen nach Zeichnung (DVGWArbeitsblatt 
G 4591)



1. Qualitätssicherung und Qualifikation 45

1  » Herstellen von axialgesicherten Muffenverbindungen nach DVGWArbeitsblatt GW 368
 » Berechnung und Herstellung von Betonwiderlagern (DVGWArbeitsblatt GW 310)
 » Handhabung von Kernbohrtechnik zum Einbau von Mauerdurchführungen in nasser und 

trockener Bauweise unter Beachtung der Baustoffspezifik
 » Setzen und Sichern von Schiebergestängen mit Straßenkappe
 » Anwendung von mechanischen, hydraulischen, pneumatischen und elektrischen Rohr

trennsystemen verschiedener Hersteller (materialbezogen)
 » Ermitteln von Materialbedarf nach Projekt (Stücklisten)
 » Einfache Höhen und Längenmessungen, bezogen auf Einbautiefen nach DVGWAr

beitsblatt GW 120 und DVGWMerkblatt GW 128
 » Einmessen, Kennzeichnung und Beschilderung von Rohrleitungsteilen nach DIN 2425 

und DIN 18702
 » Durchführung verschiedener materialbezogener Dichtheitsprüfungen nach DVGWAr

beitsblatt G 469, DIN EN 805 bzw. DVGW W 4002 mit unterschiedlicher Messtechnik 
digital/analog

 » Warmformung von Kunststoffrohr und Plattenmaterial
 » Brennschneiden und Schweißen von Rohr und Plattenmaterial aus Stählen nach ent

sprechender Anforderung der Ausbildungsbetriebe (Anlagenschweißen, ESchweißen, 
Schutzgasschweißen)

 » Umgang und Handhabung von funkenfreiem Trennwerkzeug für den Einsatz im Gas
rohrleitungsbau

 » Bedienung von Gasmessgeräten
 » Handhabung und Wartung von Blasensetzgeräten verschiedener Hersteller nach 

DGUVRegel 100500, Kapitel 2.31
 » Anwendung von Korrosionsschutzverfahren und Systemen in Anlehnung an DVGW

Arbeits blatt GW 15

1.3.2 Fort- und Weiterbildung
Die durch das Energiewirtschaftsgesetz angestoßenen Veränderungen der Strukturen im 
Energie und Wasserfach nutzen viele Versorgungsunternehmen, um eine Mehrspartenor
ganisation aufzubauen. Diese Integration der Sparten Strom, Gas, Wasser oder Fernwärme 
muss sich auch in den netztechnischen Berufen widerspiegeln.
Die Veränderungen wirken sich ebenfalls auf die Dienstleistungsunternehmen aus. Für sie 
liegt die Zukunft darin, sich mit den neuen Gegebenheiten weiterzuentwickeln und neue 
Tätigkeitsfelder zu erschließen, die über den reinen Gas oder Wasserrohrleitungsbau hin
ausgehen. In jedem Fall ist die sorgfältige Planung der Qualifikation des Personals hierfür 
unabdingbar. Dies zeigt sich zum Beispiel bei der Fachunternehmenszertifizierung nach 
DVGWArbeitsblatt GW 301 (siehe Abschnitt 1.2.4) oder AGFWArbeitsblatt FW 601 (siehe 
Abschnitt 1.2.7). Sowohl für die Verantwortliche Fachaufsicht als auch für die weiteren im 
Rohrleitungsbau tätigen Kräfte ist solides Fachwissen und Erfahrung die Grundvorausset
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zung für qualitativ gute Arbeit. Zusätzlich ist die kontinuierliche Information über Änderun
gen und Neuerungen im jeweiligen Arbeitsfeld notwendig und hilft im Zuge der Qualitätssi
cherung, die Zukunftsfähigkeit des gesamten Unternehmens zu verbessern.

1.3.2.1 Geprüfter Netzmeister
Besonders im Leitungsbau und im Netzbetrieb wird von den Führungskräften ein hohes 
technisches Niveau und Führungskompetenz erwartet. Im technischen Regelwerk sind ne
ben der Verantwortung für die Technik auch die Anforderungen an die Organisation und 
das Personal festgeschrieben. So wie das Regelwerk kontinuierlich an die moderne Technik 
angepasst werden muss, ist auch die Angleichung der Bildungsstandards und Prüfungsin
halte an die veränderten Technologien und modernen Organisations und Arbeitsstrukturen 
erforderlich. In Zusammenarbeit mit Sachverständigen aus den einschlägigen Versorgungs
unternehmen, Verbänden und Industrie und Handelskammern (IHK) hat die Deutsche In
dustrie und Handelskammer (DIHK) eine Empfehlung zum Erlass Besonderer Rechtsvor
schriften für die Fortbildungsprüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Netzmeister“ 
erarbeitet. Diese DIHKEmpfehlung liegt seit März 2005 vor und wurde als Rechtsvorschrift 
u. a. von der IHK Köln verabschiedet.
Überdies ist aufgrund einer sich verändernden Energieversorgung und der digitalen Arbeits
welt 4.0 bereits ab dem Jahr 2020 eine Anpassung an zukünftige Anforderungen gestartet 
worden. 
Die Kompetenzen für die Netzberufe in der Versorgungswirtschaft wurden mit „Technikkompe
tenz, Organisationsbefähigung und Personalführung“ definiert. Das bedeutet, dass neben der 
Technik, die wahlweise die vier Handlungsfelder Gas, Wasser, Fernwärme und Strom umfasst, 
auch die Qualifikationsschwerpunkte Organisation und Personalführung geprüft werden.
Für die Tätigkeit einer qualifizierten Führungskraft im Leitungsbau und Netzbetrieb sind 
folgende Qualifikationsschwerpunkte wesentlich:

Handlungsbereich Organisation
 » Kostenwesen, Arbeitsplanung und organisation, Kundenorientierung
 » Arbeits, Umwelt und Gesundheitsschutz, Recht

Handlungsbereich Führung und Personal
 » Personalführung und entwicklung
 » Managementsysteme

Handlungsbereich Technik
 » Planung und Bau von Gas/Wasser/Fernwärme/Stromversorgungsnetzen
 » Betrieb von Netzen
 » Instandhaltung des Netzes.
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1 Für Versorgungs und Leitungsbauunternehmen ist die planmäßige Heranbildung des Meis
ternachwuchses unerlässlich. Die Anforderungen, die an die Meister der Gas, Wasser, 
Fernwärme und Stromverteilung gestellt werden, erfordern zur Heranbildung des Meister
nachwuchses jedoch andere Ausbildungsmaßnahmen, als sie in Industrie und Handwerk 
allgemein üblich sind.

Die Ausbildungsrichtlinien sollen die Versorgungs und Leitungsbauunternehmen bei der 
Auswahl und bei der Einstellung von Geprüften Netzmeistern unterstützen. Sie geben 
weiterhin geeigneten Fachkräften die Möglichkeit zum beruflichen Aufstieg und kommen 
somit dem Bildungsstreben dieser Fachkräfte entgegen. Die Aufgaben, die dem Geprüften 
Netzmeister gestellt werden, sind entsprechend den Strukturen der Versorgungs sowie 
Leitungsbauunternehmen fachlicher und organisatorischer Art. Im Rahmen der Ausbildung 
ist darüber hinaus auf die fachliche und charakterliche Eignung der Fortzubildenden zu 
achten.

Prüfung
Die Prüfung zum Geprüften Netzmeister setzt sich aus einem ersten schriftlichen Teil, den 
„Grundlegenden Qualifikationen“ und einem zweiten Teil „Handlungsspezifische Qualifika
tionen“ zusammen. Bei der letztgenannten Prüfung werden für die drei Handlungsbereiche 
integrierende Situationsaufgaben gestellt. Zwei der Situationsaufgaben sind schriftlich zu 
lösen, eine Situationsaufgabe ist Gegenstand des ebenfalls situationsbezogenen Fach
gesprächs. Im Handlungsbereich Technik werden die Prüfungsinhalte für jedes gewählte 
Handlungsfeld (Gas, Wasser, Fernwärme, Strom) aus den folgenden Qualifikationsschwer
punkten ausgewählt und geprüft (hier: Handlungsfeld Wasser):

Planung und Bau von Wasserversorgungsnetzen
a) Anlegen einer Planungsakte mit den Ergebnissen der Bestandsaufnahme; Zusammen

stellen aller für die Planung benötigten Unterlagen, Genehmigungen und Daten; Ab
stimmung mit anderen Versorgungsträgern und sonstigen Institutionen; Mitwirken an 
Genehmigungsverfahren

b) Mitwirken bei der Auswahl des Trassenverlaufes, der Dimensionierung von Wasserrohr
leitungen sowie Auswählen geeigneter Materialien für Rohrleitungen und Armaturen; 
Erstellen des Bauzeitenplanes

c) Erstellen von Leistungsverzeichnissen, Stücklisten, Skizzen und Planwerken für die 
Beschreibung der geplanten Baumaßnahme; Mitwirken an der Ausschreibung und der 
Auftragsvergabe; Anfordern und Zusammenstellen des notwendigen Materials; Anfor
dern und Auswählen von qualifiziertem Personal aus dem eigenen Unternehmen und 
von Dienstleistern

d) Veranlassen der geplanten Baumaßnahme; Koordinieren und Kontrollieren der Baustel
leneinrichtung und der Sicherungsmaßnahmen
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e) Veranlassen, Koordinieren und Kontrollieren der Baumaßnahmen; Prüfen und Abnehmen 
der Bauleistungen

f) Erstellen und Prüfen der Baudokumentation; Veranlassen und Prüfen des Aufmaßes und 
der Einmessung sowie der Aktualisierung der Bestandspläne

Betrieb von Wasserversorgungsnetzen
a) Mitwirken bei der Erstellung, Auswertung und Beurteilung von Betriebs und Sachda

ten sowie von Plänen zur Bestandsdokumentation; Ermitteln von Gefährdungspoten
zialen

b) Durchführen von In und Außerbetriebnahmen von Anlagen und Rohrleitungen unter 
Berücksichtigung der Kundeninformation und abstimmung

c) Überwachen der Trinkwassergüte im laufenden Betrieb und nach Reparaturen sowie 
Ergreifen von Maßnahmen zu deren Erhaltung

d) Überprüfen von Anlagen der Wasserverteilung, Erkennen von Störungen und Einleiten 
von Maßnahmen zu deren Behebung in Abstimmung mit Kunden und Dritten

e) Optimieren des Netzbetriebes, Erkennen von Versorgungsbeeinträchtigungen und Ein
leiten von Maßnahmen zu deren Behebung in Abstimmung mit Kunden und Dritten

f) Durchführen von Maßnahmen bei besonderen Betriebszuständen
g) Berücksichtigen der einschlägigen Arbeitssicherheits, Gesundheits und Umwelt

schutzbestimmungen

Instandhaltung von Wasserversorgungsnetzen
a) Aufstellen von Inspektions und Wartungsplänen
b) Vorbereiten, Veranlassen und Auswerten von Inspektionen; Erkennen, Beurteilen und 

Dokumentieren von Anlagenzuständen
c) Veranlassen, Überwachen und Durchführen der Wartung
d) Veranlassen, Überwachen und Durchführen von Maßnahmen zur Instandsetzung
e) Auswerten und Dokumentieren der Schadensereignisse; Ableiten von Maßnahmen zur 

Schadensvermeidung; Mitwirken bei der Festlegung der Rehabilitationsstrategie
f) Sicherstellen der Funktion von Einrichtungen zur Verbrauchsmessung unter Berück

sichtigung der eichrechtlichen Vorschriften.

Lehrgang und Zulassungsvoraussetzungen
Als Zulassungsvoraussetzung nachzuweisen ist für die Vollzeitlehrgänge bereits vor Beginn 
des Lehrgangs zum Geprüften Netzmeister, Handlungsfelder Gas und/oder Wasser,
 » eine mit Erfolg abgelegte Fortbildungsprüfung zum Geprüften Netzmonteur und danach 

eine mindestens einjährige Berufspraxis im Bereich Gas und/oder Wasserrohrleitungs
bau

oder
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1  » eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, 
der wesentliche Bezüge zum Bereich Leitungsbau Gas und/oder Wasser hat, und da
nach eine mindestens zweijährige einschlägige Berufspraxis

oder
 » eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbil

dungsberuf und danach eine mindestens dreijährige einschlägige Berufspraxis im Gas 
und/oder Wasserrohrleitungsbau

oder
 » ohne Ausbildungsabschluss eine mindestens sechsjährige einschlägige Berufspraxis 

im Gas und/oder Wasserrohrleitungsbau.

Am Standort Köln wird, als Ersatz bzw. Weiterentwicklung des „Rohrnetzmeister“Lehr
gangs, der bundesweit einzige Vollzeitlehrgang zum „Geprüften Netzmeister“ in den Hand
lungsfeldern Gas und/oder Wasser durchgeführt. Aufbauend auf diesen Abschluss können 
mit entsprechender Berufspraxis die Module „Fernwärme” und „Strom” belegt werden.

Abschluss
Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zum anerkannten Abschluss Geprüfter Netzmeister 
im Handlungsfeld Fernwärme, Gas, Strom oder Wasser.

1.3.2.2 E-Learning
Ausgehend von DVGWArbeitsblatt GW 330, in dem festgelegt ist, dass die Verlängerungs
prüfung in einer DVGW anerkannten Kursstätte zu erfolgen hat, können die vorbereitenden 
theoretischen Schulungen zur Verlängerungsprüfung zum Beispiel vom Berufsförderungs
werk des Rohrleitungsbauverbandes GmbH durchgeführt werden. Anders als in den Aus
bildungszentren bietet sich hier speziell das ELearning an, da dies ein individuelles Zeitma
nagement ermöglicht und von den Unternehmen zusätzlich und kostenfrei genutzt werden 
kann. Das überarbeitete ELearningProgramm wird seit 2018 vom rbv angeboten und ist 
über seine Website www.rohrleitungsbauverband.de unter Leistungen > Publikationen > 
ELearning GW 330 abrufbar.

Literatur

[1] DVGWRegelwerk, DVGW e.V., Bonn
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2. Planung von Wasserverteilungsanlagen

2.1 Europäische Normung und deutsches Regelwerk
Im März 2000 wurde die DIN EN 805 „Anforderungen an Wasserversorgungssysteme und 
deren Bauteile außerhalb von Gebäuden“ veröffentlicht, deren Inhalt den allgemein aner
kannten Stand der Technik in Europa darstellt. Mit der Veröffentlichung dieser Norm wurden 
die bisherigen Normen DIN 19630 komplett und DIN 4279 teilweise zurückgezogen, obwohl 
deren Inhalte durch die DIN EN 805 nicht vollständig abgedeckt wird.
Da die DIN EN 805 überwiegend nur allgemeine, grundsätzliche Anforderungen festlegt, 
bedarf sie der Konkretisierung durch das DVGWRegelwerk. Der DVGW deckt diesen Be
darf durch die Erarbeitung des DVGWArbeitsblattes W 400 „TRWV Technische Regeln 
Wasserverteilung“ ab. Das Arbeitsblatt W 400 besteht aus drei Teilen:
 » W 4001 TRWV Teil 1: Planung
 » W 4002 TRWV Teil 2: Bau und Prüfung
 » W 4003 TRWV Teil 3: Betrieb und Instandhaltung.

2.2 Begriffe gemäß DIN EN 805
Die DIN EN hat neue Begriffe eingeführt, die – infolge der angestrebten, europäischen Harmo
nisierung – englischsprachig sind. Einige dieser Begriffe, die zum Beispiel im Zusammenhang 
mit der Innendruckprüfung von Wasserleitungen wichtig sind, werden nachfolgend erläutert:
 » Der Design Pressure DP (= Systembetriebsdruck) ist der höchste, vom Betreiber fest

gelegte Betriebsdruck des Systems oder einer Druckzone unter Berücksichtigung zu
künftiger Entwicklungen, jedoch ohne Berücksichtigung von Druckstößen.

 » Der Maximum Design Pressure MDP ist der höchste vom Betreiber festgelegte Betriebs
druck des Systems oder einer Druckzone unter Berücksichtigung zukünftiger Entwick‑
lungen und möglicher Druckstöße. Der MDP wird als MDPa bezeichnet, wenn für den 
Druckstoß ein bestimmter Wert angenommen wird (Index „a“ = assumed). Der MDP 
wird als MDPc bezeichnet, wenn der Druckstoß berechnet wird (Index „c“ = calculated).

 » Der System Test Pressure STP (= Systemprüfdruck) ist der hydrostatische Druck, der 
für die Prüfung der Unversehrtheit und Dichtheit einer neu verlegten Rohrleitung an
gewandt wird.

 » Der Operating Pressure OP (= Betriebsdruck) ist der Innendruck, der zu einem bestimm
ten Zeitpunkt an einer bestimmten Stelle im Wasserversorgungssystem auftritt. 

 » Der Service Pressure SP (= Versorgungsdruck) ist der Innendruck bei Nulldurchfluss 
(= Ruhedruck) in der Anschlussleitung an der Übergabestelle zum Verbraucher.

 » Der Outside Diameter OD ist der mittlere Außendurchmesser des Rohrschaftes in jedem 
beliebigen Querschnitt.
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 » Der Internal Diameter ID ist der mittlere Innendurchmesser des Rohrschaftes in jedem 
beliebigen Querschnitt.

 » Die Nennweite DN (Diameter Normal) ist eine ganzzahlige, numerische Bezeichnung für 
den Durchmesser eines Rohrleitungsteils, die annähernd dem tatsächlichen Durchmes
ser in mm entspricht. Sie bezieht sich entweder auf den Innendurchmesser (DN/ID) oder 
auf den Außendurchmesser (DN/OD). An zwei Beispielen sollen die Zusammenhänge 
erläutert werden.
Ein Stahlrohr mit Zementmörtelauskleidung (ZM) nach DIN 2461 mit DN/ID 300 hat 
folgende Abmessungen:

 › Außendurchmesser da = 323,9 mm
 › Rohrwanddicke s1 = 5,6 mm
 › ZMSchichtdicke s2 = 5,0 mm
 › Innendurchmesser di = 302,7 mm

Eine PE 80Rohrleitung, SDR 11, DN/OD 355 hat folgende Abmessungen:
 › Außendurchmesser da = 355,00 mm
 › Rohrwanddicke s = 32,27 mm
 › SDR = da / s = 11
 › Innendurchmesser di = 290,46 mm

2.3 Grundsätze und Ziele der Planung
Wasserverteilungssysteme müssen Trinkwasser bereitstellen
 » in hygienisch einwandfreier Qualität,
 » in der erforderlichen Menge,
 » mit ausreichendem Druck und
 » mit hoher Versorgungssicherheit.

Die Planung ist sorgfältig durchzuführen und muss Folgendes beinhalten:
 » Ermittlung des Wasserbedarfs und abgeleitete Durchflüsse für den Durchschnitts und 

Spitzenlastfall im Normalbetrieb 
 » Festlegung der Systembetriebsdrücke und Mindestversorgungsdruck im Normalbetrieb 

in Abhängigkeit von der Bebauung
 » Vermeidung einer nachteiligen Beeinflussung des Trinkwassers und der Wasservertei

lungsanlagen (z. B. durch Stagnation)
 » Festlegung des Niveaus der Versorgungssicherheit
 » Ermittlung des Löschwasserbedarfs [siehe DVGW W 405 (A)]
 » Sicherstellung einer möglichst hohen Betriebsfähigkeit bzw. Lebensdauer der Wasser

verteilungsanlagen (z. B. für EMSRTechnik 10 bis 15 Jahre; für Druckerhöhungsanlagen 
15 bis 25 Jahre; für Rohrleitungen und Behälter ≥ 50 Jahre)
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 » Einbeziehung des Systemzusammenhangs (Netzform, Behälteranordnung und sonstige 
örtliche und betriebliche Gegebenheiten)

 » Vergleich von Planungsvarianten und Festlegung der optimalen Variante.

2.4 Wasserqualität
Die Wasserqualität im Trinkwasserversorgungssystem – vom Wasserwerk bis zum Kun
den – muss den Anforderungen der Trinkwasserverordnung sowie DIN 2000 entsprechen.

2.4.1 Werkstoffe
Die Erhaltung einer einwandfreien Trinkwasserbeschaffenheit entsprechend TrinkwV 
verlangt die Verwendung chemisch, mikrobiologisch und gesundheitlich unbedenklicher 
Werkstoffe, Anstriche und Beschichtungen für sämtliche vom Trinkwasser benetzten 
Flächen. Leitungsteile, die das diesbezügliche Prüfzeichen einer zugelassenen Prüfstelle 
tragen, erfüllen diese Anforderungen. Für Bauteile bzw. Werkstoffe, für die ein derartiges 
Prüfzeichen nicht erteilt wird, müssen entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigungen 
nach den Leitlinien (z. B. KTWLeitlinie) des Umweltbundesamtes sowie gemäß DVGW 
Regelwerk (z. B. DVGWArbeitsblatt W 270 oder DVGWArbeitsblatt W 347) vorliegen.

2.4.2 Verhinderung von Rückfluss
Trinkwasserversorgungssysteme müssen so geplant, ausgerüstet und errichtet werden, dass 
ein Rückfluss von außen bzw. ein Eindringen von Nichttrinkwasser und sonstigen Fremdstof
fen zuverlässig verhindert wird, wobei Anordnung und Funktion von Be und Entlüftungsventi
len und Entleerungen besonders zu beachten sind. Rückflussverhinderer können eine Rück
saugung nicht zuverlässig verhindern (siehe auch W 358 und W 408). Alle für diese Zwecke 
eingebauten Einrichtungen müssen die Anforderungen der entsprechenden Normen erfüllen.

2.4.3 Stagnation
Die Trinkwasserqualität ist u. a. dort in Gefahr, wo der Wasserfluss stockt, wo das Wasser 
in Rohrleitungen oder Behältern stillsteht und nicht mehr ständig durch frisches Wasser 
ersetzt wird. Die Fachleute nennen dies „Wasserstagnation“. Die Folgen dieser Wasser
stagnation sind – aufgrund zahlreicher negativer Erfahrungen – bekannt:
 » Temperaturveränderungen (Gefrieren des Wassers im Winter und im Sommer übermä

ßige Erwärmung)
 » Lösung von Metallen mit Gesundheitsgefahren (z. B. bei Kupfer und Nickel)
 » Wiederverkeimung. 

Trinkwasserversorgungssysteme müssen so geplant, errichtet und betrieben werden, dass 
Stagnation minimiert wird, da diese zu einer unannehmbaren Beeinträchtigung der Wasser
qualität führen kann.
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Folgende Anordnungen führen zur Stagnation:
 » Endleitungen
 » Zu lange Stichleitungen zu Hydranten
 » Nicht getrennte Leitungen für spätere Netzerweiterungen
 » Abschnitte mit dauernd niedrigem Durchfluss
 » Überdimensionierung der Rohrleitung für Löschwasserbereitstellung oder für andere 

nur fallweise auftretende Zwecke.

Zur Wassererneuerung müssen hier Spülmöglichkeiten vorgesehen werden. Zeitabstand 
und Umfang der erforderlichen Spülungen sind von den Eigenschaften des Wassers, den 
Rohrwerkstoffen und dem Zustand des Rohrnetzes abhängig (siehe W 4003 und DIN 1988 
Teil 600).

2.4.4 Verbindungen zu anderen Systemen
Die Verbindung von Trinkwasserversorgungssystemen ist nur dann gestattet, wenn die 
chemischen und physikalischen Eigenschaften eine Mischung des Wassers zulassen und 
daraus keine unannehmbare Beeinträchtigung der Wasserqualität resultiert (siehe W 216).
Eine Verbindung zwischen Trinkwasserversorgungssystemen und solchen, die kein Trink
wasser, andere Flüssigkeiten oder Gas enthalten, ist unzulässig. Dies gilt nicht bei Zwischen
schaltung von Einrichtungen mit freiem Auslauf (siehe DIN 1988100, DIN EN 1717, TrinkwV).
Eine besondere Kennzeichnung der Rohre, Absperrarmaturen und Hydranten von Nicht 
Trinkwasserleitungen ist erforderlich.

2.5 Trassierung
Unter Trasse versteht man die Linienführung eines Verkehrsweges. Bei der Leitungsverle
gung spricht man von der Trassierung, was bedeutet, die Rohrleitung unter den technisch 
und wirtschaftlich günstigsten Bedingungen in das Gelände einzuordnen.

Leitungen werden unterschieden in
 » Zubringer und Transportleitungen (ZW),
 » Hauptleitungen (HW),
 » Versorgungsleitungen (VW) und
 » Anschlussleitungen (AW) (Definition der Leitungen siehe DIN EN 805).

Je nach Leitungsart und örtlichen Gegebenheiten sind bei der Trassenwahl u. a. folgende 
Punkte zu berücksichtigen:
 » Belange öffentlicher Träger (Stadt und Gemeindeverwaltung, Bergamt, Bundesbahn, 

Energieversorgungsunternehmen, Post, Landwirtschaftskammer)
 » Eigentumsverhältnisse an Grundstücken
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 » Topografische Besonderheiten, Bodenverhältnisse, Grundwasserstand
 » Verkehrswege (Eisenbahn, Autobahn, Flüsse, Kanäle, Hochspannung)
 » Zufahrtswege für den Bau und die spätere Unterhaltung
 » Koordinierung von Baumstandorten und Leitungen mit den zuständigen Stellen, z. B. 

Grünflächenamt, Straßenbaulastträger (siehe DVGWMerkblatt GW 125 „Baumpflanzun
gen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen“).

2.5.1 Leitungsführung im Grundriss

Fern- und Zubringerleitungen (ZW)
sind möglichst außerhalb von Ortschaften zu führen. In der Regel sind diese Leitungen 
u. a. mit Wasserzählern, Entleerungen, Be und Entlüftern sowie Rohrbruchsicherungen 
ausgerüstet (Bild 2.1). Fernmeldekabel für Steuerungs und Überwachungsaufgaben sind 
immer mit zu verlegen. Für die Ausführungsplanung und Ausschreibungsunterlagen werden 
Lagepläne im Maßstab 1:2500 für Fern und Zubringerleitungen empfohlen.

Haupt- und Versorgungsleitungen (HW und VW)
sollten innerhalb öffentlicher Verkehrsflächen liegen. Für die Ausführungsplanung und Aus
schreibungsunterlagen werden Lagepläne im Maßstab 1:500 für Haupt und Versorgungs
leitungen empfohlen. Anzustreben sind Regelanordnungen, in denen den Wasser, Gas und 
Fernwärmeleitungen, den Entwässerungskanälen sowie den Strom, Telekommunikations 
und sonstigen Kabeln ein bestimmter Raum zugewiesen wird. Eine Abstimmung mit den 
Straßenbaulastträgern muss erfolgen. 

Hausanschlussleitungen (AW)
sind möglichst geradlinig, rechtwinklig und auf kürzestem Wege von der Versorgungsleitung 
zum Gebäude zu führen. Vorabverlegungen von Hausanschlussleitungen sind abzulehnen 
(siehe Kapitel 8).

2.5.2 Leitungsführung im Längsschnitt
Parallel zur Trassenwahl im Grundriss wird ein Längsschnitt erstellt, der Auskunft über 
Hochpunkte, Tiefpunkte und Druckverhältnisse gibt (Bild 2.1).

Fern- und Zubringerleitungen
An den Hoch bzw. Tiefpunkten sind bei Fern und Zubringerleitungen Schachtbauwerke 
für Be und Entlüftungseinrichtungen (Bild 2.2) bzw. Entleerungsmöglichkeiten vorzusehen 
(Bild 2.3).
Bei nicht standsicheren Hängen ist die Leitungsführung in der Falllinie zu planen. Fern und 
Zubringerleitungen sind mit einem Gefälle von mindestens 0,5 % zu verlegen, um ausge
prägte Hoch und Tiefpunkte zu erhalten.
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Bei schlecht entlüfteten Leitungsabschnitten und geringen Fließgeschwindigkeiten können 
sich Luftblasen ausbilden, die zu Querschnittverengungen und Druckverlusten führen (siehe 
Bild 2.5 und Bild 2.6).

Bild 2.1: Längsschnitt einer Fernleitung

1

2
3
4
5
6
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Bild 2.2: Be und Entlüftungsschacht
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Beispiele für günstige und ungünstige Führungen von Fall und Pumpendruckleitungen zei
gen Bild 2.7 bis Bild 2.10).
Fernleitungen, die über längere Strecken führen, sind mit Rohrbruchsicherungen zu ver
sehen, die bei Leckagen oder Rohrbrüchen die Leitung automatisch sperren (Bild 2.4). Zu 
diesem Zweck ist eine kontinuierliche Durchflussmessung erforderlich. Die Überschreitung 
eines vorgegebenen Maximaldurchflusses löst einen Fallgewichtsantrieb zum Schließen 
einer Klappe oder eines Ringkolbenventils aus.

Haupt- und Versorgungsleitungen
Haupt und Versorgungsleitungen werden in der Regel in öffentlichen Flächen (Straßen und 
Gehwege) verlegt und passen sich mit gleichbleibender Überdeckung den topografischen 

Bild 2.3: Entleerungsschacht

Bild 2.4: Beispiel für Rohrbruchsicherung



2. Planung von Wasserverteilungsanlagen 59

2 

Bild 2.5: Luftblase mit 

Wasserwalze an einer 

Gefälleänderung bei kleiner 

Fließgeschwindigkeit

Bild 2.6: Luftblase am Hochpunkt bei hoher Fließgeschwindigkeit

Bild 2.7: Günstige Führung 

einer Fallleitung

Bild 2.8: Unzulässige Führung einer Pumpendruckleitung


